
"Wiener Stnät - BidliottiSw .

Eingabe an Seine Majestät de» Kaiser .

Euere Majestät!

Abermals nähert sich die treugehorsamste
Gemeindevertretung der Reichshauptstadt dem
Throne , indem sie hofft , daß mitten unter den
Lasten der Staatsgeschäfte Euere Majestät nicht
verschmähen wollen , huldvolle Aufmerksamkeit
einer großen Unternehmung zuzuwenden , welche
auf einem Akte besonderen Wohlwollens Euerer
Majestät beruht , und welche durch ihren Zweck
und ihre Dauer mehr als andere geeignet ist,eine segenvolle Erinnerung an die Regierungszeit
Euerer Majestät bis in ferne Jahrhunderte zu
tragen .

DaS Heranblühen der größeren Städte
macht überall die kräftigsten Anstrengungen nö -
thig , um der aus einem engen Raume zusam¬
mengedrängten Menschenmenge die ersten Be¬
dingungen der physischen Gesundheit in mög¬
lichst ungestörter Weise zu erhalten . Es liegt
hierin die natürliche , zugleich die erste und hei -
ligfte Aufgabe der Gemeindevertretungen , und
wo diese ihre Pflicht versäumen , oder auch nur
lässig von den sich allenthalben auf der Welt
solchen Unternehmungen entgegenstellenden Hin¬
dernissen zurückschrecken lassen , verfällt die Be¬
völkerung . über deren Wohl sie zu wachen haben ,
nach unabänderlichen Naturgesetzen dem Siech -
thume , und wird sie eine Beute sich oft
wiederholender Seuchen . Die . wohlmeinendsten
Absichten einer erleuchteten Regierung bleiben
fruchtlos , wo den Bedürfnissen der Natur
nicht genügt ist , und wo jedes Ringen nach
Wohlstand und Bildung , jeder energische An¬
lauf , sich einen höheren Rang unter den civili -
sirten Nationen ider Welt zu erkämpfen , ver¬
eitelt wird durch die Verkümmerung der Massen

und durch die stetige Abnahme der mittleren
Lebensdauer .

Die Versorgung der großen Städte mit
gesundem Wasser steht unter diesen Bestrebungender Neuzeit in der ersten Linie . Nicht nur die
Gemeindevertretungen , sondern auch die Regie¬
rungsbehörden haben in England , in Nord -
Amerika , in Frankreich die ganze Bedeutung
solcher Unternehmungen begriffen , und unter
den zahlreichen Beispielen der glücklichen Durch¬
führung solcher Werke wird man kaum Eines
zu finden im Stande sein , in welchem sich nichtdie Regierungen auf das Entschiedenste auf die
Seite der Gemeindevertretungen gestellt , und
durch ihren Schutz die Beschleunigung und end¬
liche Vollendung dieser großen Werke ermög¬
licht hätten .

Diese Thatsache hat sich in jeder Hemisphäre
wiederholt . Welches auch die Form der herrschen¬den Staatseinrichtungen sein mochte , gegenüber
diesen wahrhaft Humanitären und die ersten
Grundlagen des staatlichen Wohlbefindens be¬
zweckenden Werken sieht man nirgends eine Ver¬
schiedenheit der Meinungen ; jede politische , jede
konfessionelle Spaltung der Parteien schwindet ,wo es sich darum handelt , solche Werke , die
Triumphbögen der Wohlfahrt und des Friedens ,
aufzurichten . —

Länger als an andern Orten wird hierin Wien das Bedürfniß nach gesundem Wasser
empfunden . Abgesehen von den Spuren römi¬
scher Leitungen und von den vielfachen Bestre¬
bungen des Mittelalters , zählt die Geschichtevon Wien bereits drei kaiserliche Schenkungen



auf . welche diesem besonderen Zwecke gewidmet
waren .

Die erste, von dem erlauchten Ahnen Euerer
Majestät , Kaiser Ferdinand I . , ääo . Augsburg ,
7 . März 1526 , übergibt der Stadt Wien
die um die neue Bestätigung ihrer Freiheiten
schuldige Taxe , damit für diesen Betrag ein
fließendes Master in die Stadt geführt werde .

Die zweite von dem unmittelbaren Vor¬
fahren Euerer Majestät , Sr . Majestät Kaiser
Ferdinand I . von Oesterreich (Präsidial - Dekret
vom 23 . März 1836 ) , überläßt großherzig der
Stadt Wien ihr Erbhuldigungsgeschenk zur
Errichtung der mittelst Dampf betriebenen Kai¬
ser Ferdinands - Wasserleitung .

Die dritte Schenkung verdankt die Stadt
Wien der Großmuth Euerer Majestät selbst ; es
ist die am 1 . Mai 1865 von Euerer Majestät
öffentlich ausgesprochene unentgeltliche lieber -
lassung des Kaiserbrunnens im Höllenthale zum
Zwecke der Hereinleitung nach Wien .

Mit wohlwollendem Ernste haben Euere
Majestät damals und seither bei wiederholten
Gelegenheiten den Wunsch nach einer baldigen
Vollendung dieses Werkes ausgedrückt . Nichts -
destoweniger sind dritthalb Jahre seither ver¬
flossen , ist im vergangenen Jahre die Stadt
von einer nahenden Seuche arg bedroht wor¬
den , und ist dennoch bis zu diesem Augenblicke
der erste Spatenstich noch nicht gethan . Damit
es nun unter solchen Verhältnissen nicht den
Anschein gewinne , als habe der Gemeinderath
von Wien seine Pflichten verabsäumt und die
auf ihn gestellten Erwartungen durch eigene
Schuld unerfüllt gelassen , erlaubt sich derselbe ,
vor Euerer Majestät , dem Allerhöchsten Geschenk¬
geber , den Grund der außerordentlichen Ver¬
zögerung darzulegen .

Euere Majestät ! Seit langer Zeit ist das
detaillirte Bauprojekt vollendet , ist das Gesetz
für die Emission eines Anlehens zu diesem
Zwecke erwirkt , ist ein Theil dieses Anlehens wirk¬
lich emittirt , sind alle vorbereitenden Schritte mit
einem Aufwande von mehreren hunderttausend
Gulden vollendet , aber bis zu dem heutigen
Tage ist es der Gemeinde trotz der Allerhöchsten
Schenkung nicht gelungen , sich in den tatsäch¬
lichen Besitz der Kaiserbrunnquelle zu setzen.

. Wiederholt hat die Vertretung der Stadt
Wien die Erklärung abgegeben , daß sie bereit sei,

das k. k. Äerar '
gegen jeden aus dieser Eigen -

thums -Uebertragung gefolgerten Anspruch dritter
Personen klag - und schadlos zu halten ; selbst¬
verständlich hielt sie sich zur Entschädigung jedes
nachgewiesenen Schadens des k. k. Aerars selbst
verpflichtet , aber trotzdem sie in diesem einzigen
Jahre nicht weniger als sechs schriftliche Ein¬
gaben in dieser Sache an das h . k . k . Finanz¬
ministerium gerichtet hatte , konnte sie keinerlei
Entscheidung erwirken , bis endlich am 9 . No¬
vember l . I . der sab 1 ) beiliegende Vertrags -
Entwurf herabgelangte .

Dieser Entwurf kann aber in seiner gegen¬
wärtigen Form unmöglich die Grundlage wei¬
terer Verhandlungen bieten . Er widerspricht
dem Geiste der Allerh . Schenkung Euerer Maje¬
stät , indem er sich nicht etwa darauf beschränkt ,
für die kaiserlichen Werke in Hirschwang und
Schlözelmühl Entschädigungen zu fordern , son¬
dern auch an einem , wie schlagend nachgewiesen
werden kann , weit außerhalb des Einflußes dieser
Leitung liegenden Punkte , in Neustadt , die Zulei¬
tung des ganzen Pittenflußes in den Neustädter
Kanal verlangt . Dieses seit mehr als einem Decen -
nium projektirte . aber wegen Mangel an Mitteln
nicht ausgeführte Werk soll jetzt der Gemeinde
Wien aufgetragen werden , ohne daß einzusehen
ist , mit welchem Rechte man eine solche Zumu -
thung stellt .

Dieser Vertrags ' Entwurf verlangt ferner
(§ . 13 ) die Erwirkung eines Spezial -Expro¬
priationsgesetzes gegen Rechte von Wasser¬
werksbesitzern , ein Verlangen , das schon
insoscrne gegen die gesetzlichen Einrichtungen
des Staates verstößt , als in Oesterreich die
Ertheilung des Enteignungsrechtes überhaupt
niemals ein Ausfluß der gesetzgebenden Gewal¬
ten , sondern der politischen Landesbehörde ist .
Zugleich aber begehrt dieser Paragraph die
vertragsmäßige Anerkennung von weitgehenden
Rechtsansprüchen , über deren Giltigkeit nach
Ansicht der Kommune erst im gerichtlichen Wege
zu entscheiden ist .

So sieht der ehrfurchtsvoll gefertigte Ge¬
meinderath von Wien alle seine eifrigsten Be¬
strebungen , seine ernstesten Anstrengungen zur
Verbesserung des öffentlichen Gesundheitszustan¬
des gerade von jener Seite gelähmt , von wel¬
cher alle anderen Gemeindevertretungen in ähn -



licher Lage sich der kräftigsten Unterstützung zu
erfreuen hatten .

Das Gefühl ist ein um so peinlicheres , als
nach der einstimmigen Aussage der Aerzte und
der Chemiker und nach jahrelangen mühsamen
Erhebungen gerade das hier in Frage kommende
Gebiet der sogenannten Hochquellcn allein es
ist, aus welchem Wasser in solcher Frische und
Reinheit bezogen werden kann , daß dadurch
wirklich eine baldige Besserung des öffentlichen
Gesundheitszustandes zu hoffen ist . Weder tieferund unter dem Einflüsse des Feldbaues liegendeQuellen , noch der vielfach verunreinigte , oft
wochenlang getrübte Donaufluß bieten in sani¬
tärer Beziehung ähnliche Vortheile dar .

Enttäuscht , aber nicht entmuthigt , hat sich der
Gemeinderath sofort nicht nur mit einer Gegen -
Vorstellung an Seine Excellenz den Herrn Mini¬
sterder Finanzen , sondern auch an Ihre Excellenzenden Herrn Reichskanzler und Ministerpräsidentenund die Herren Minister des Innern , des Kriegesund der Justiz gewendet , um die Vermittlung
derselben zu erwirken , um einer höheren und
gerechteren Auffassung der Sache Bahn zu

brechen , und um , da der Vertrag jedenfalls
insoserne , als er die Veräußerung von Staats -
eigenthum betrifft , der Ratifikation des hohen
Reichsrathes bedarf , denselben wo möglich
noch im Laufe dieser Session vor die Häuser
bringen zu können .

Ein etwaiges Verharren auf dem gegen¬
wärtigen Standpunkte des hohen k. k . Finanz¬
ministeriums macht , nachdem die Besitzergreifungdes Allerhöchsten Geschenkes durch so lange Zeit
verzögert worden ist , dieselbe auch für die Zu¬kunft unmöglich . In einem solchen Falle wäredas große städtische Unternehmen vorläufig ge -
scheitert . Mit tiefer Bekümmerniß müßte dannder aufrichtige Patriot sich sagen , daß , was in
England , was in Frankreich möglich war , in

Oesterreich doch noch nicht zu erreichen sei. Sol¬
cher Stimmung kann und darf sich aber der
ehrfurchtsvoll gefertigte Gemeinderath nicht hin¬
geben . Niemals ist es seine Absicht gewesen ,gesetzlich anerkannte Rechte zu schädigen ; kein
Moment in feiner bisherigen Thätigkeit berech¬tigt zu einer solchen Annahme . Was er begehrt , istnur , daß jede Behörde sich innerhalb des ihr
zukommenden Wirkungskreises bewege und nurdort entscheide , wo ihr die Kompetenz und die
äußeren Behelfe zur Entscheidung gegeben sind .An Euere Majestät aber wendet sich der
treugehorsamste Gemeinderath mit der Bitte um
gnädige Kenntnißnahme dieser Darstellung des
jetzigen Sachverhaltes , damit nicht er selbst fürdie vorauszusehenden schweren Folgen desselben
verantwortlich gemacht werde .

Vertrauend auf die erhebenden Worte Euerer
Majestät , vertrauend auf das Gesetz und durch¬drungen von den Verpflichtungen , welche gegen¬über einer großen Bevölkerung auf ihm ruhen ,harrt der ehrfurchtsvoll gefertigte Gemeinderathlange schon der Stunde , in welcher ihm der that -

sächliche Beginn des Werkes möglich sein wird .
Jubelnd hat er vor wenigen Wochen dieBande sich lösen gesehen , durch welche seine Bemü¬

hungen um die geistige Hebung dieser Bevöl¬
kerung bisher zurückgehalten waren , und sollteim selben Jahre endlich auch das große Werkder Verwirklichung näher gebracht werden , wel¬
ches er zur Verbesserung der Physischen ZuständeWiens unternommen hat . so würde dieses Jahr1867 für immer als dasjenige verzeichnet blei¬ben , in welchem in Wien die wesentlichen
Grundlagen zur Entwicklung einer Großstadtim modernen Sinne gelegt worden sind .

Euerer Majestät

treugehorsamster

HemeinderaH der k. k. Kaupt- und Residenzstadt
Wien , am
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Eingabe an Seine Ercellenz Ferdinand Kiedrich -frecheren non Neust ,k. k. Reichskanzler, Minister des kaiserlichen Hanfes und des Aeustern.

Euere Excellenz !

Nachdem die Frage der WasserversorgungWiens aus den sogenannten Hochquellen in
Folge der Vorlage , welche dem Gemeinderathevon Wien mit der Zuschrift Sr . Excellenz des
Herrn Finanzministers ääto . Wien , 9 . Novem¬
ber 1867 , Z . 20020 , über die Bedingungender Überlassung des Kaiserbrunnens an die
Kommune Wien zugekommen ist , so sehr in
den Vordergrund getreten ist , daß sie nicht bloßden hervorragendsten Gegenstand der Verhand -
lungen der Wiener Kommunal -Vertretung fürdie nächstfolgende Zeit bilden , sondern nach
Beschaffenheit der Umstände auch der Schluß¬
fassung des hohen Ministerrathes unterzogenwerden dürfte : hält es der gefertigte Gemeinde -
rath für seine Pflicht . Eurer Excellenz den mit
der oberwähnten Zuschrift des Herrn Finanz -
ministers mitgetheilten Vertragsentwurf , betref¬
fend die Überlassung des Kaiserbrunnens andie Kommune Wien zum Zwecke der Wasser¬
versorgung Wiens , ferner den über diesen Ent¬
wurf von Seite der gefertigten Gemeindever¬
tretung Sr . Majestät dem Kaiser ehrfurchtsvoll
erstatteten Bericht , endlich die hierüber an Ihre
Excellenzen die Herren Minister der Finanzen ,des Krieges und deS Innern gerichteten Ein¬
gaben im Auszuge in der Nebenlage '/ . zu unter¬
breiten . um Eurer Excellenz nicht bloß ein ge¬treues Bild der gegenwärtigen Sachlage zu lie -
fern , sondern auch den Standpunkt und die
Anschauungen der Wiener Kommunal - Vertre¬
tung in dieser Lebensfrage Wiens darzulegen .

Die in den Art . 11 und 13 des Vertrags -
entwurfes von Seite des hohen Finanzmini¬
steriums aufgestellten Bedingungen sind für die
Kommune Wien so absolut unannehmbar , daß
sie für sich allein geeignet wären , das fragliche
Wafferversorgungs - Projekt für alle Zeit zu

Grabe zu tragen , und den hochherzigen Schen¬
kungsakt Sr . Majestät des Kaisers illusorisch zumachen . Die gefertigte Gemeindevertretung istvon der Ueberzeugung durchdrungen , daß dießnicht in der Intention des hohen Finanzministe¬riums und insbesondere nicht in jener Sr . Ex¬

cellenz des Herrn Finanzministers gelegen ist ;sie gibt sich deßhalb auch der Hoffnung hin ,daß im Wege der unmittelbaren Verhandlungso manche irrthümliche Voraussetzung und An¬
nahme berichtigt , so manche Schwierigkeit be¬
hoben , und schließlich jene Uebereinstimmung er¬
zielt werden wird , ohne welche eine gedeihliche
Entwicklung und glückliche Lösung dieser hoch -
wichtigen Angelegenheit nicht gedacht werdenkann . Allein jeder Verzug bringt Gefahr ; eine
rasche Lösung der bestehenden Schwierigkeiten
thut Noth . und diese ist ohne die Uebereinstim¬
mung der kompetenten Autoritäten über die
principiellen Fragen unmöglich .

Deshalb wendet sich der gefertigte Ge¬
meinderath vertrauensvoll an Eure Excellenzmit der Bitte , daß Eure Excellenz Ihren be -
währten Einfluß in die Wagschale legen wollen ,um diese Angelegenheit einem raschen und
glücklichen Erfolge zuzuführen .

Die konsequent bethätigte Intention Eurer
Excellenz , unser Vaterland nach Innen und
Außen zu kräftigen und mit neuem Geiste zubeleben , kann Eure Excellenz gegen den ein¬
stimmigen Ruf der Haupt - und Residenzstadt
nach gutem Wasser nicht gleichgiltig lassen ; sieist vielmehr Bürge dafür , daß diese Lebens¬
frage Wiens an Eurer Excellenz einen warmen
Vertreter und Beförderer finden wird .

Genehmigen Eure Excellenz die Versicherungder vollkommsten Hochachtung .

Der Gemeinderalh der k. k. Haupt- und ResidenzstadtWien , am
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Eingabe an Seine Excellenz Eduard Grafen Taaffe ,k. k. Minister , Ministerpräsldenten -Stellvertreter , Leiter - es k. k. Ministeriums des Innern

Euere Exrrllen ^ !

Unter den vielen dringenden und wichtigen
Angelegenheiten , deren Lösung im wohlverstan¬
denen Interesse der Bewohner der Reichshaupt -
und Residenzstadt Wien der Vertretung der¬
selben obliegt , steht die Frage der Wasserver¬
sorgung Wiens nach dem bekannten Hochquel¬
lenprojekte nunmehr unzweifelhaft in erster
Reihe . Bei dem lebhaften Interesse , welches
Euere Excellenz für diese Angelegenheit wieder¬
holt an den Tag zu legen geruhten , und mit
Rücksicht auf den entscheidenden Einfluß , welcher
bei der Lösung derselben dem h. Ministerium
des Innern zukommt , hält es der gefertigte

Gemeinderath für seine Pflicht , Euerer Excellenz
eine getreue Darstellung des gegenwärtigen ,
leider nicht erfreulichen Standes dieser Frage
im Nachstehenden zu unterbreiten .

Se . Majestät haben bekanntlich mit Aller¬
höchster Entschließung vom 30 . April 1865 den
Kaiserbrunnen im Höllenthale der Kommune
Wien zum Zwecke der Wasserversorgung der
Reichshauptstadt geschenkt , und durch diese huld¬
reiche Schenkung nicht nur Allerhöchstseinen Willen
unzweideutig an den Tag gelegt , sondern zur För¬
derung des Hochquellenprojektes am Wesent¬
lichsten beigetragen . Mittelst Zuschrift des
Herrn Finanzministers vom 2 . Mai 1865 wurde
die Kommune verständigt , daß er beauftragt
sei , wegen der näheren Bedingungen der lieber -
lassung des Kaiserbrunnens mit der Kommune
Wien in Verhandlung zu treten .

Ungeachtet die Eröffnung dieser Verhand¬
lung in nahe Aussicht gestellt , und — nachdem
die hochlöbliche k. k. niederösterreichische Statthal¬
terei die vorläufige Erwerbung des Eigenthums der
Hochquellen als Vorbedingung für die Ertheilung
- es Baukonsenses aufgestellt hatte — von dem

gefertigten Gemeinderathe in wiederholten Ein
gaben urgirt wurde , gelangte doch der gefertigte
Gemeinderath erst in der neuesten Zeit , und
zwar mittelst der Zuschrift des Herrn Finanz¬
ministers Freiherrn von Becke , ääo . Wien ,9 . November 1867 , Z . 20020 , und des beige¬
schlossenen Vertragsentwurfes . von welchen
Schriftstücken ein Abdruck in der Anlage
unterbreitet wird , in die Kenntniß der In¬
tentionen des hohen Finanzministeriums , und
wenn Etwas der Enttäuschung gleichkommt ,welche die gerechten Erwartungen der Kommune
in diesen Schriftstücken fanden , so ist es die
Unannehmbarkeit , ja Unmöglichkeit der darin
aufgestellten Bedingungen .

Die gefertigte Gemeindevertretung will
Euere Excellenz mit einer eingehenden Kritik
des Vertragsentwurfes umsoweniger behelligen ,als Euere Excellenz sich selbst bei der flüchtig ,
sten Lesung ein zutreffendes Urtheil bilden
werden . Im Allgemeinen jedoch kann die Berner -
kungnicht unterdrückt werden , daß das k. k . Finanz -
Ministerium den nach der unvorgreiflichen Mei¬
nung des gefertigten Gemeinderathes ausschlie¬
ßend festzuhaltenden Standpunkt des Besitzersder Domäne Reichenau verlassen , und daß das¬
selbe , indem es den Standpunkt eines jBe -
schützers aller Interessenten eingenommen , hierbei
nicht nur die Freiheit des Eigenthumes bezüglichder Domäne Reichenau und ihrer einzelnen
Entitäten gegenüber den Werksbesitzern in Frage
gestellt , sondern unter Einem Angelegenheiten
einbezogen hat , deren Entscheidung theils in
den Wirkungskreis anderer k. k. Ministerien
und insbesondere des h . Ministeriums des In¬
nern , theils in jenen der landesfürstlichen Ge¬
richtsbehörden gehören .



Diese Momente treten insbesondere in den
11 und 13 des jVertragsentwurfes hervor .Die Wahrung der Interessen der k. k.Militär - Akademie zu Wiener -Neuftadt obliegt

unzweifelhaft dem hohen k. k. Kriegsministe 'rium , gleichwie die Berücksichtigung der öffent -
lichen Interessen und speziell der Interessenund Rechte der Gemeinden und Anrainer die
Aufgabe der zur Ertheilung der Baukonzession
berufenen politischen Behörden ist . und daherebenso , wie die Einräumung des Expropria -
tionsrechtes in das Ressort des hohen k. k.
Ministeriums des Innern gehört .

Die Frage aber , ob und welchen Anrainern
und Werkbesitzern und in welchem Betrage
Ersatz - und

Entschädigungsansprüche zustehen ,kann im Zweifel nur durch die kompetenten
Gerichtsbehörden entschieden werden , und es
hieße dieser Entscheidung in der bedenklichstenWeise vorgreifen , wenn der Rechtsbestand sol -
cher Ersatzansprüche , wie dieß in dem Entwürfe
geschieht , prinzipiell anerkannt , und gewisser¬maßen zum leitenden Grundgedanken des Der -

träges erhoben würde .
Der gefertigte Gemeinderath kann sich nichtzu der Annahme entschließen , daß sich das hohe

Finanzministerium bezüglich dieser hochwichti¬
gen Fragen mit dem hohen Gesammtministe -rium und insbesondere mit Euerer Excellenz imvollen Einklänge befinde . Derselbe kann nichtannehmen , daß die tatsächliche Durchführungder Wasserleitung zum Wohle der durch die

Stadterweiterung verschönten Reichshauptstadt ,daß das vitalste Interesse der Bewohner Wiens ,welches indem ebenfalls beiliegenden Gutachten derk. k. Gesellschaft der Aerzte in so eindringlicher

Weise vertreten wird , an Euerer Exeelltnz .mcht den
wärmsten Verfechter und Beförderer finden , unddaß über diese Lebensfrage der Reichshaupt -und Residenzstadt schließlich die Rücksicht aufdie vermeintlichen Rechte Einzelner den Siegdavon tragen sollte !

Die Verantwortlichkeit vor der Mit - und
Nachwelt wäre zu groß , um von Euerer Excel -
lenz übernommen zu werden — und doch isses gewiß , daß bei Fefthaltung der in den§ § . 11 und 13 des Vertragsentwurfes aufge¬stellten Bedingungen der gefertigte Gemeinde¬

rath darauf verzichten müßte , die Stadt Wienmit gutem Wasser zu versorgen .
Der Gemeinderath glaubt daher , daß diein dem Vertragsentwürfe aufgestellten Grund¬

sätze keineswegs von dem hohen k. k . Gesammt «
Ministerium , und insbesondere nicht von Euerer
Excellenz getheilt werden ; er gibt sich vielmehrder Ueberzeugung hin , daß Euere Excellenzschon durch Wahrung der Kompetenz der poli¬tischen Behörden die drückendsten jener Bedin¬

gungen beseitigen , und so unter dem Beifalleder Reichshauptstadt zum Gelingen des großenWerkes beitragen werden .

Indem der gefertigte Gemeinderath die indieser Angelegenheit unter Einem an Se . Ma¬
jestät , an Se . Excellenz den Herrn Reichskanz¬ler , und an Ihre Excellenzen die HerrenMinister des Krieges und der Justiz gerichtetenEingaben sowie emen Auszug aus der Eingabean Seine Excellenz den Herrn Finanzminister imAbdrucke Euerer Excellenz zur Einsichtnahmezu unterbreiten sich erlaubt , verharrt derselbe mit

ausgezeichneter Hochachtung .

'
st

Der Gemeiuderath der l. k. Haupt- und Residenzstadt
Wien , am
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Eingabe an Seine Excellenz / ranz Freiherr » von John ,
k. k. Kriegs -Minister .

Euere ExcrUrnx !

Der achtungsvoll gefertigte Gemeinderath
der Stadt Wien ist seit längerer Zeit bemüht ,dem großen Mangel der Stadt an gesundem
Wasser durch die Anlage einer Quellwasser¬
leitung abzuhelfen . Se . Majestät der Kaiser
haben am 1 . Mai 1865 zu diesem Zwecke die
hauptsächlichste der in Vorschlag gebrachten
Quellen , den Kaiserbrunnen im Höllenthale ,
der Stadt mit der ausdrücklich ausgesprochenen
Absicht zum Geschenke gemacht , „ daß hiermit
diese Angelegenheit bald und glücklich zum
Abschlüsse gebracht werde . *

Dritthalb Jahre sind seit jener Allerhöch¬
sten Schenkung verflossen , die Gemeinde hat
alle zum tatsächlichen Beginne des großen
Baues nöthigen Vorarbeiten seit längerer Zeit
vollendet und nur der Abschluß der mit den
kaiserlichen Behörden schwebenden Verhand -
lungen ist es , welcher bis heute die Znangriss -
nähme der Arbeiten verzögert , ja der sogar in
der letzten Zeit eine Wendung genommen hat .
welche die Ausführung derselben in Frage stellt .

Es ist Euerer Excellenz nur zu Wohl bekannt ,
welch

'
außerordentlichen Mangel an Wasser

auch alle größeren Militär -Etablissements in
Wien empfinden . DaS Znteresse , welches das
k. k. Militär -Aerar an dem Zustandekommen
dieser Wasserleitung hat , ist denn auch oft von
hervorragenden Mitgliedern der k. k. Armee
anerkannt worden ; mit dankbarer Befriedigung
hat der Unterzeichnete Gemeinderath von der
vielfachen freundlichen Unterstützung Akt genom¬
men , welche ihm von Seite des k. k. Militärs
bei Gelegenheit der technischen Vorerhebungen zu
Theil wurde , und er hoffte stets gegenüber den

zahlreichen entgegenstehenden Schwierigkeiten , bei
der Gemeinsamkeit de- Bedürfnisses wenigstensvon Seite des k. k. Militär - Aerar - auf eine
mannhafte und zugleich sachkundige Unterstützung
dieses Unternehmen - rechnen zu dürfen .

Der Augenblick ist gekommen , in welchem
diese Unterstützung für den Gemeinderath von
Wien einen maßgebenden Werth erreicht hat .Wie Euere Excellenz aus dem sub 1 beilie -
genden , vom hohen k. k. Finanzministerium an¬
her übersandten Vertragsentwürfe wegen Eigen -
thums - Uebertragung des Kaiserbrunnens ersehenwollen , werden von diesem k. k. Ministerium
mehrere Anforderungen der exorbitantesten Art
an diese Eigenthums -Uebertragung geknüpft .Eine derselben (§ . 11 ) ist die Zuleitung des
Pittenflußes in den Wiener -Neustädter -Schiff -
fahrtskanal , zum Ersätze für einen angeblichen
Wasserentgang im Kehrbache .

Wie Euere Excellenz ferner ersehen wollen ,ist in diesem Paragraphe die k. k. Militär -
Akademie zu Wiener -Neustadt zu wiederholtenMalen genannt .

Dabei ist zu bemerken , daß die k. k. Aka¬
demie für den eigenen Bedarf lganz mit
Recht ) nicht in Sorge ist , daß auch keine
Zuleitung von Wasser in den die Akademie
durchströmenden Kehrbach angesprochen wird ,sondern ausdrücklich nur eine Zuleitung in den
Schifffahrtskanal . Es heißt wörtlich : „ daß auchdem Schifffahrtskanale ein derartiges Wasser -
quantum zugeleitet wird , daß das der k. k. Mili¬
tär -Akademie nothwendige Wafferquantum füralle Bedürfnisse jederzeit aus dem Kehrbache
entnommen werden kann .

*



Es werden also in Bezug auf den Bedarf
der k . k. Akademie keinerlei Besorgnisse geäußert ,
sondern nur darüber , ob dann ein hinreichender
Rest für den Schifffahrtskanal bleiben werde .
Diese Frage wäre für die k. k . Akademie
von Bedeutung , wenn sie die Verpflichtung der
Ablieferung einer größeren Wassermenge an den
Kanal übernommen hätte . Eine solche Verpflich¬
tung hat sie aber niemals übernommen und
konnte sie auch füzlicherweise nickt übernehmen .

Allerdings hat sich bei einer am 23 . Julil . I . zu Stixenstein abgehaltenen Lokalkommis,
fion der Vertreter der k. k. Akademie dahin
ausgesprochen , daß die Akademie durch einen
Vertrag vom Jahre 1804 mit der Kanal -
Inspektion Verpflichtungen betreffs des un¬
gestörten Wasserbezuges für den Kanal ringe -
gangen sei ( Beil . 2 , Seite 2 oben ) . Nachdem
aber ein hohes Kriegsministerium diesen Ver -
trag dem gefertigten Gemeinderathe auf zuvor -
kommende Weise abschriftlich mitgetheilt , konnte
derselbe sich die Beruhigung schaffen , daß die¬
ser Vertrag auch nicht im , entferntesten die
heute vorliegende Frage berührt .

In diesem Vertrage verpflichtet sich die
k. k. Akademie . Direktion nur , „ das ganze
in den Thiergarten eintretende Wasser " dem
Kanal zufließen zu lassen , und behält sich
dabei , in Bezug auf eine einmalige Wie -
senbewäfferung in der Woche , gewisse weitere
Einzelheiten vor . Eine weiter gehende Servitut
konnte ja auch , wie sich wohl von selbst ver¬
steht , die k. k . Akademie -Direktion nicht ein -
gehen .

Die k. k . Akademie ist also um ihren eige¬
nen Bedarf nicht besorgt , und sie hat um so
weniger von Seite der Kanal - Inspektion rechts¬
kräftige Ansprüche zu erwarten , als wohl jedem
Unparteiischen von Vorneherein das Unhalt¬
bare der Behauptung einleuchten muß , daß
durch die Ableitung des Kaiserbrunnens im
Höllenthale eine fühlbare Verminderung des
Wassers im Kehrbache bei Neustadt eintreten
werde . —

Indem die k . k. Militär - Akademie theil -
nahm an der Abfassung deS vom h . Ministerium
der Finanzen vorgelegten Vertrags - Entwurfes ,
befand sie sich nicht in der Stellung einer be¬
teiligten Privatpartei ; nur als integrirender
Thei ! deS hohen Militär -AerarS konnte sie
zu einer solchen Theilnahme berufen werden .

Indem dieselbe aber als ein solcher integriren¬
der Thei ! der großen Gesammtheit erscheint ,
muß es wohl gestattet sein zu verlangen , daß
auch die bedeutenden und sicheren Vortheile
erwogen werden , welche eben dieser Gesammt¬
heit , nämlich dem hohen Militär - Aerar , au S
dem Zustandekommen dieser Wasserleitung er¬
wachsen .

Die Brunnenwässer des größten TheileS
von Wien sind , wie in jeder bedeutenden
Stadt , durch eindringende faulende Stoffe ver¬
unreinigt und an vielen Stellen hat diese
Verunreinigung einen sehr gesundheitsgefährli -
cken Grad erreicht . In den Kasernen ist diese
Erscheinung in noch höherem Maße bemerkbar ,als an anderen Orten . So führen notorisch
die Brunnen der Franz - Iosefs - Kaserne ein zum
Genüße ungeeignetes Wasser ; die zeitweise Ver¬
mengung desselben mit abfiltrirter Kloakenjauche
ist direct nachweisbar . — Für die k. k. Alser -
Kaserne , welche sich in derselben Lage befindet ,
war das k. k. Militär -Aerar bereits gezwungen ,
durch Zuleitung von Wasser aus der Kaiser Fer -
dinands - Wasserleitung Abhilfe zu treffen ; die
gelieferte Menge stehtj jedoch tief unter der Ziffer ,
welche nach den Erfahrungen der Gesundheit - -
lehre per Kopf verfügbar sein soll .

Die Stiftskaserne in Mariahilf ist bezüg¬
lich ihres Wasserbedarfes in fortwährender
Noth ; zeitweise wird das Wasser ihrer Brunnen
untrinkbar . Auch das Transportsammelhaus ist
bezüglich des verfügbaren Wassers nicht ohne
Klage , und die k. k- Geniedirektion müht sich
fruchtlos ab , für das k. k. Thierarznei - Institut
auf der Landstraße genießbares Wasser zu schaffen .

Für die im Baue begriffene Kaserne in
der Roßau werden sich die Verhältnisse nicht
günstiger gestalten ; auch bei ihr wird sich bald
die Wassernoth geltend machen , eine Abhilfe
aber mit den jetzigen Mitteln nicht möglich sein ,da die Leistungsfähigkeit der Kaiser Ferdinands -
Wasserleitung erschöpft ist , und wie Eurer
Excellenz bekannt sein dürste , nicht einmal mehr
dem k. k. Garnisonsspitale Nr . 1 das gewünschte
Quantum überlassen werden konnte .

Unter solchen Umständen glaubt der gefer¬
tigte Gemeinderath auf die Unterstützung Euerer
Excellenz vertrauen zu dürfen . Sollte trotz der¬
selben von Seite eines h . Finanz - Ministerium -
durch Festhalten an allen , zum Theile geradezu
unerfüllbaren Bedingungen des beiliegenden



Vertragsentwurfes da- große und gemeinnützige
Unternehmen , welches der Gesundheit von
Hunderttausenden dienen sollte , zum Scheitern
gebracht , und der ausdrückliche, oft wiederholteund von der ganzen Bevölkerung getheilte
Wunsch des Monarchen vereitelt werden , so
mag die ganze Wucht der Verantwortung auf
jene Behörden allein zurückfallen, welche bisher
am treuesten ihres Amtes zu walten vermeinten,indem sie demselben erst die größten Verzögerun¬
gen und dann die größten Hindernisse bereiteten .

Der gefertigte Gemeinderath der Reichs¬
haupt- und Residenzstadt Wien wendet sich
somit an Euere Excellenz mit der Bitte, es mögenin Anbetracht der nicht nachgewiesenen und

auch nicht befürchteten Beeinträchtigung des
Wasserbedarfes der k. k. Akademie in Neu¬
stadt und in Anbetracht der Wassernoth, welchein den militärischen Etablissements in Dien
herrscht. Euere Excellenz sich dahin entschei¬den , daß durch eine weitere Rücksichtnahme
auf die k. k. Akademie dieses Werk nicht wei¬
ter verzögert werden solle , — so wie daßEuere Excellenz überhaupt geruhen wollen . Ihren
gewichtigen Einfluß zur Förderung und Be¬
schleunigung des Unternehmens in die Wagschale
zu legen .

Genehmigen Euere Excellenz den Ausdruck
der ausgezeichnetsten Hochachtung .

Wie », am

Der Gemeinderath der k. l. Haupt- und Residenzstadt.
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Eingabe an Seine Ercellenz / ranz Freiherr » von Recke ,
k. k. Minister und Leiter des k. k. Finanzministeriums .

Euere Ercellenz !

Durch die geehrte Zuschrift Euerer Excel -
lenz vom 9 . November l. I . , Z . 20020 , be¬
treffend die Bedingungen der Uebertragung der
Kaiserbrunn - Quelle im Höllentbale in daS
Eigenthum der Stadtgemeinde Wien , ist die
Verwirklichung der größten gemeinnützigen Un¬
ternehmung ernstlich in Frage gestellt worden ,
zu welcher sich jemals diese Stadtgemeinde , ja
zu welcher sich überhaupt je eine Stadtge¬
meinde in Oesterreich oder in ganz Deutschland
entschlossen hat . Bei der Wichtigkeit dieser Un¬
ternehmung für das Gedeihen der Stadt , bei
dem Antheile , mit welchem man weit außerhalb
der Grenzen nicht nur der Stadt , sondern auch
deS Reiche - und sogar dieses WelttheileS den
Fortgang derselben verfolgt , bei der Verschie¬
denheit der Auffassungen endlich , welche in der
gefertigten Vertretung der Stadt Wien obwal¬
ten , mögen Euere Excellenz entschuldigen , wenn
dieser Erwiderung der besagten geehrten Zu¬
schrift vom 9 . November l . I . ein kurzer Rück¬
blick auf die letzten in dieser Richtung gepflo¬
genen Verhandlungen mit dem hohen Finanz¬
ministerium vorausgeschickt wird .

Se . Majestät der Kaiser haben am 1 . Mai
1865 in der ausdrücklich betonten Absicht , » eine
der wichtigsten Unternehmungen der Gemeinde
ihrer baldigen Lösung zuzuführen .

- in groß -
müthiger Weise die Anordnung getroffen , daß
der Gemeinde zur Durchführung der Wasser¬
versorgung der Kaiserbrunnen » unentgeldlich
überlassen werde, - und haben Se . Majestät zu¬
gleich die Hoffnung ausgesprochen , » daß hier¬
mit diese Angelegenheit bald und glücklich zum
Abschlüsse gebracht werde . "

Das hohe k. k. Finanzministerium hat mit
Bezugnahme auf diese Allerhöchste Schenkung
in einem Erlasse vom 2 . Mai 1865 , Z . 21247/463 ,
sich Vorbehalten , » mit dem Bürgermeister der
Stadt Wien in Betreff der Feststellung der Be¬
dingungen dieser Ueberlassung , so wie der hier¬
bei zu treffenden Vorsichten zur Schadloshal¬
tung des AerarS und zur Sicherstellung des¬
selben gegen Entschädigungs - Ansprüche dritter
Personen m das weitere Einvernehmen zu
treten . -

Diesem Erlasse folgte bald ein zweiter , am
1V . Juni 1865 , A . 2230/194 , in welchem da -
hohe Finanzministerium sich dahin entschied ,
» daß der Kommune Wien vom Kaufe unbeweg¬
licher Sachen zum Behufe der projektirten Was¬
serleitung nur die halbe Perzentual -Gebühr zu
bemessen sei. -

Dertrauend und aufgemuntert durch die
Worte des Monarchen und durchdrungen von
der Wichtigkeit des Gegenstandes für die Stadt ,
hat der Gemeinderath sofort die zur Verwirkli -
chung des Werkes nöthigen Schritte eingeleitet .
DaS technische Personale wurde beträchtlich ver¬
mehrt . ein detaillirtes Bauprojekt von dem -
selben ausgearbeitet , dieses durch öffentliche Aus¬
stellung dem allgemeinen Urtheile zugänglich ge¬
macht und hierauf von einer aus hervorragenden
Fachmännern bestehenden Kommission auf daS
Eingehendste geprüft und gutgeheißen . Es wurde
ferner ein Landesgesetz zur Emission eines be¬
deutenden Anlehens zu diesem Zwecke erwirkt ,ein Theil desselben sogar faktisch emittirt ; eS
wurde endlich bei der hohen k. k. Statthalters
nachdem alle zur Inangriffnahme des Baues



getroffenen Vorbereitungen vollendet waren , um'die Bewilligung zum Baue angesucht .
Große Ereignisse waren unterdessen über

Oesterreich bingegangen und war auch eine Aende -
rung in der obersten Leitung des kaiserlichen
Finanzministeriums eingetreten .

Am 5 . Jänner 1867 wandte sich der Bür¬
germeister der Stadt Wien an Se . Excellenz
den damaligen Finanzminister , Grafen Larisch,
zugleich an den Besitzer der Quelle von Stixen -
stein, Grafen Hoyos , und an die k. k. n . ö .
Statthalterei als kompetente Behörde , um , da
die winterliche Jahreszeit keine Begehung der
ganzen Bautrace zuließ . wenigstens die vor -
läufige Bewilligung zu dem Beginne der Stol -
lenbauten an den Quellen zu erlangen .

Während die am 15 . Jänner zu Stixen -
stein von der hohen Statthalterei unter Beisein
der Vertreter des Grafen Hoyos und einiger Anrai¬
ner einerseits und der Kommune andererseits abge-
haltene Kommission anstandslos vor sich ging ,
erschien zu der für den 22 . Jänner von der -
selben Behörde anberaumten kommissionellen
Verhandlung am Kaiserbrunnen kein Vertreter
des hohen Finanzministeriums als Besitzer des
Gutes ; es erfolgte auch keine weitere Erledi¬
gung des Einschreitens vom 5 . Jänner .

Da die längere Verzögerung der Sache
sich der Bevölkerung gegenüber kaum verant -
Worten ließ , wurde am 6. April l . I . mit Be¬
zugnahme auf den Vorbehalt des hohen Finanz¬
ministeriums vom 2 . Mai 1865 bei Euerer
Excellenz um die endliche Einleitung von Ver¬
handlungen behufs der Eigenthums -Uebertra -
gung des Kaiserbrunnens sammt den erforder¬
lichen Grundstücken , eventuell um die Einlei¬
tung kommissioneller Verhandlungen angesucht .

Auch dieses Einschreiten erfreute sich keiner
Erledigung , sondern es erhielt dieKommunal - Ver -
tretung zu ihrem nicht geringen Erstaunen bei¬
läufig zwei Monate später eine Zuschrift der
k. k. Statthalterei vom 31 . Mai 1867 , Z . 15697 ,
durch welche sie in die Kenntniß gesetzt wurde ,
daß „nach Mittheilung des hohen k. k. Finanz¬
ministeriums vor Abschluß der im Zuge befind¬
lichen Verhandlungen wegen definitiver Ueber -
gabe des Kaiserbrunnens in das Eigenthum der
Kommune die Zustimmung des hohen Aerars
zum Ausspruche des politischen Konsenses nicht
erthcilt werden könne. "

Dieser Erlaß mußte um so peinlicher
empfunden werden , als . wie Euere Excellenz
aus dem Vorhergehenden ersehen , noch gar
keine Verhandlungen mit der Kommune im
Zuge befindlich waren . Das hohe Finanzmi¬
nisterium hemmte durch diesen Hinweis das
Vorgehen der politischen Landesbehörde , wäh¬
rend es zugleich die Bitte der Kommune um
die endliche Einleitung dieser Verhandlungen
unerledigt ließ. Unter solchen Umständen er¬
übrigte der Gemeindevertretung nichts Anderes ,
als unter dem 13 . Zuni 1867 in einer neuer¬
lichen Eingabe an Euere Excellenz hervorzu¬
heben , „ daß die Erwerbung des bücherlichen
Eigenthums der Kaiserbrunn -Quelle für die
Kommune von der größten Wichtigkeit sei,
wenn nicht der Beginn der Arbeiten in eine
weite Ferne gerückt und zum großen finanziellen
Nachtheile der Kommune verzögert werden sollte,
wenn nicht abermals ein kostbares Jahr ver¬
streichen sollte, ohne daß die große und wich¬
tige Wasserversorgung der Stadt Wien der Aus¬
führung sich nähern und an die letztere endlich
Hand angelegt werden könne . "

An diese - schloß sich die Bitte , Euere Ex -
cellenz wollen gütigst anordnen , „ daß diese Ver¬
handlungen wegen Erwerbung des bücherlichen
Eigenthums des Kaiserbrunnens so schleunig
als möglich eingeleitet und zum Abschlüsse ge¬
bracht werden . "

Auch dieses dringende Einschreiten fand nicht
nur keine Beantwortung , sondern leider auch so
wenig Beachtung , daß bei der am 27 . Juni d . J .
über das Gesuch der Kommune Wien um Erthei -
lung des Konsenses zur Leitung des Kaiserbrun¬
nens nach Wien zu Reichenau abgehaltenen Kom¬
mission die Vertreter des h . k . k. Finanzmini¬
steriums zwar erschienen, jedoch wie aus dem
beiliegenden Protokolle . Seite 1 (unten ) ersicht¬
lich ist, bemerkten, „ daß eine Uebergabe die¬
ses Brunnens ohne dem nächst demselben be¬
findlichen Grunde (Terrain ) nicht erfolgen könne,
in welcher Beziehung aber von Seite der Kom¬
mune Wien es bisher unterlassen wurde , rin
Einschreiten unter Vorlage eines das bezügliche
Terrain genau bezeichnenden Situationsplanes
bei dem k. k. Finanzministerium zu machen. "

Dieser Borwand einer Verzögerung ist
vollkommen grundlos , denn die Kommune hatte
im Sinne des ihr einzig bis dahin vorliegen¬
den Ministerialerlasses vom 2 . Mai 1865 be -



reits zweimal , und zwar das letzte Mal in den
dringendsten Ausdrücken um die Eröffnung der
bezüglichen Verhandlungen ersucht, und war
selbstverständlich bereit , alle zu diesen Verhand¬
lungen erforderlichen Behelfe beizubringen .
Die Kommune Wien legt aber auf diese und
andere bei derselben Gelegenheit von den Her¬
ren Vertretern des h. k. k . Finanzministeriums
abgegebenen Erklärungen kein weiteres Gewicht ,als sie ja selbst anerkannten , daß sie nur ihre
persönlichen Anschauungen ausgedrückt hätten .

Um einen neuerlichen Anstoß zu dem end¬
lichen Beginne der Verhandlungen zu geben,
schritt die Gemeindevertretung am 12 . Julil. I . abermals beim h . Finanzministerium ein,und wiederholte förmlich die bereits von dem
Bürgermeister und den Vertretern der Stadt
Wien bei der Lokal-Kommission zu Reichenau
am 27 . Juni l . I . protokollarisch abgegebene
Erklärung , daß die Kommune bereit sei , ebenso
wie dieß bereits dem Herrn Grafen Hoyos be¬
züglich der Abtretung der Stixensteiner Quelle
erklärt worden war , auch „ daS hohe Aerar be¬
züglich aller wie immer gearteten aus der Ab¬
leitung des Kaiserbrunnens hergeleiteten An¬
sprüche dritter Personen klag - , und für den
Fall , als deren Rechtsbestand durch richterliche
Entscheidung anerkannt werden sollte , auch
schadlos zu halten . "

Endlich , am nachfolgenden Tage , den
13 . Juli 1867 , wurde dem Gemeinderathc eine
Zuschrift Euerer Excellenz vom 12 . Juli l . I . ,
Z . 15194 , übermittelt , in welcher Euere Excel¬
lenz mit Berufung auf die Zuschrift vom 2 . Mai
1865 , Z . 21247 , anher einstweilen zu eröffnen
geruhten , „ daß das Finanzministerium nun .
mehr in die Lage gekommen ist, auf Grund
der hierzu erforderlichen Anhaltspunkte die
nach dem berufenen Schreiben in Vorbehalt
genommenen Bedingungen dieser Uebertragung
festzustellen, und daher nicht ermangeln wird ,
dieselben in kürzester Frist der Gemeinde Wien
bekanntzugeben , beziehungsweise die Verhand¬
lung über den dießfalls zu vereinbarenden Ver¬
tragsentwurf mit ihr einzuleiten . "

Bald darauf , am 15 . Juli i . I ., richtete
der Bürgermeister von Wien , um keinen Schritt
unversucht zu lassen, ein konfidentielles Schreiben
an den Präsidenten der Kommission für Ver¬
äußerung von Staatsgütern im k. k. Finanz¬
ministerium , mit der Anfrage , ob und um wel¬

chen Kaufpreis etwa das gesammte kaiserliche
Gut Reichenau , mit Ausnahme der Werke zu
Hirschwanz und Schlögelmühl abgetreten wer¬
den könnte , die ausdrückliche Bitte beifügend,daß eine etwaige Verhandlung wegen Ankaufdes qesammten Gutes ja nicht in verzögernder
Weise in Verbindung mit der so dringenden
Regelung der Uebergabe des Kaiserbrunnens
gebracht werden möge.

Woche um Woche erwartete man den Be¬
ginn der von Euerer Excellenz ur Aussicht ge-
stellten Verhandlungen über den Vertragsent -
Wurf. Endlich wandte man sich, um Aufschlußüber die Verzögerung zu erhalten , an den be¬
treffenden Referenten im h . Finanzministerium .
Auf dessen Wunsch ist am 8 . August l . I . das
als Grundlage für die kommissionellen Ver¬
handlungen vorbereitete Konvolut von Par -
zellenverzeichnissen und Plänen zur Einsicht und
Benützung des h . Finanzministeriums vorgelegtworden .

Monat um Monat harrte die Gemeinde¬
vertretung wieder irgend einer Kundgebungdes h . Finanzministeriums in dieser für die
Stadt Wien so wichtigen und so oft angeregten
Angelegenheit .

Endlich , nachdem im Laufe dieses einen Jah¬res von Seite dieser Gemeindevertretung am5 . Jänner . 6 . April , 13 . Juni , 12 . Juli , 15 . Juliund 8 . August Eingaben an das h . Finanz -
Ministerium abgegangen waren , welche theils
unmittelbar und dringend um die Eigenthums¬
übertragung ersuchten, theils bestimmt waren ,
irgend eine Beschleunigung der Sache zu ver-
anlassen , — nachdem die zur Durchführungdes großen Werkes eingesetzte Spezial -Kom -
Mission zu ihrer eigenen Verteidigung sich ge¬
drängt gesehen hatte , eine neue Eingabe an
das h . Finanzministerium zur öffentlichen Dis¬
kussion zu bringen und durch eine laute Kundge -
bung des gerechtestenUnwillens irgend eineAeußer -
ung der zaudernden Behörde hervorzurufen , —
nachdem dieses Aktenstück schon abgefaßt und aufdie Tagesordnung der Plenarsitzungen des Ge-
meinderathes gesetzt war . — 2 ^ Jahre nachder Schenkung des Monarchen , — fast vier
Monate nach der Zuschrift Euerer Excellenz, in
welcher „binnen kürzester Frist " der Beginn
von Verhandlungen mit der Kommune über
den dießfalls zu vereinbarenden Vertragsent¬
wurf in die bestimmteste Aussicht gestellt war .



— endlich , am 13 . November l . I . , kam dem
gefertigten Gemeinderathe der Erlaß Euerer
Excellenz vom S . November l . I . , Z . 2V020 .
zu , begleitet von einem Vertragsentwürfe , wel «
cher die Bedingungen der Ueberlassung des
Kaiserbrunnens regeln sollte . —

Es wäre ganz überflüssig . Euerer Excellenz .deren persönliches Wohlwollen für die Sache in
dem h . Erlaß vom 12 . Juli l . I . hinreichend her -
vortritt , verhehlen zu wollen , daß dieser Vertrags »
Entwurf in den weitesten Kreisen das Gefühl
peinlicher Enttäuschung hervorgerufen hat .

Das hat , nach der großherzigen Zusage
des Monarchen , die alte und schwer erprobte
Reichshauptstadt Wien von der kaiserlichen Re¬
gierung nicht erwartet , das hat sie nicht ver¬
dient .

Man sollte glauben , daß wenn irgendwo
eine Gemeinde alle ihre Kräfte anspannt , um
ein Werk zu vollführen , das die Aufgabe hat ,einer Million von Menschen eine Erhöhung
des höchsten Lebensgutes , der Gesundheit , und
im Gefolge derselben eine Steigerung des
Wohlbefindens , der Arbeitskraft und der Ar »
beitslust zu bringen , ein solches Streben des
Schutzes einsichtsvoller Behörden Werth sei.

Man sollte meinen , daß , wenn schon eine
Behörde den edlen und in des Wortes rein¬
ster Bedeutung humanen Zweck des Unter -
nehmens außer Acht läßt , doch das Gefühlder Billigkeit ihr maßgebend sein werde .

Man sollte vermuthen , daß , wo selbst die
Rücksichten der Billigkeit geschwunden sind , eine
Behörde , welche dem ersten Gemeinwesen des
Reiches hindernd entgegentritt , sich wenigstens
strenge innerhalb ihres eigenen Wirkungskreises
halten werde .

Man wäre zu der Vermuthung berechtigt ,
daß . wo eine Überschreitung des Ressorts statt¬
findet , die Behörde doch ihre Begehren zum
mindesten innerhalb des Rahmens der heimi¬
schen Gesetzgebung suchen werde .

Alle diese Ansichten , Meinungen , Ver¬
muthungen und Voraussetzungen haben sich in
dem vorliegendem Falle als falsch erwiesen .

Von einer höheren Auffassung der gemein¬
nützigen Bestimmung des großen städtischen
Unternehmens ist in diesem Vertrags - Entwürfe
nicht die Rede . Es ist nicht der Geist der Bil¬
ligkeit , welcher in demselben weht . Er fußt auf
Voraussetzungen , deren rechtsgiltige Anerken¬

nung nicht in das Ressort des h. Finanzmini¬
steriums fällt . Es enthält eine Forderung ,
welche den zu Recht bestehenden staatlichen Ein¬
richtungen nicht entspricht .

Die Kommune hat gedacht , mit der Inner¬
berger Hauptgewerkschaft , resp . dem hohen k. k .
Finanzministerium in seiner Eigenschaft als
Eigentümer des Gutes Reichenau zu verhan -
dein ; anstatt dessen hat das h . Finanzmini¬
sterium sich veranlaßt gesehen , als technische In¬
stanz über den Entgang von Wasser an Stellen
abzuurtheilen , welche viele Meilen von der
Quelle entfernt liegen ; es hat sich für berech¬
tigt gehalten , als richterliche Instanz über das
Vorhandensein von Rechtsansprüchen zu entschei¬
den ; es ist endlich als politische Instanz in
die Erörterung von Fragen eingegangen , welche
nicht in das Gebiet dieser Eigenthums -Ueber -
tragung , sondern in das Gebiet der Konzessions -
Ertheilung gehören .

Der gefertigten Gemeindevertretung kommt
es nicht zu , zu fragen , ob ein h . k. k. Finanz¬
ministerium sich auch nur im Besitze aller zu so
verschiedenartigen Entscheidungen nöthigen äuße¬
ren Behelfe befand , daran aber ist es ihre Pflicht
zu erinnern , daß sowohl durch den h . Erlaß
vom 2 . Mai 1865 , als auch noch ganz beson¬
ders in dem Erlaße Euerer Excellenz vom 12 . Juli
1867 die Mitwirkung der Kommune bei Abfassungeines solchen Vertrags - Entwurfes auf das Be -
stimmteste zugesagt wurde , während dieselbe nicht
nur an dem vorliegenden Aktenstücke keinen Theil
hat , sondern der gleichzeitige Erlaß Euerer Excellenz .
nicht einmal mehr die Eröffnung von Verhandlun¬
gen auf Grund dieses Entwurfes erwähnt , son¬
dern sich darauf beschränkt , die vollständige
Zustimmung der gefertigten Gemeindevertretung
zu demselben zu erwarten . —

Um aber Euere Eczellenz durch einige Beispiele
von der betrübenden Wahrhaftigkeit dieser Behaup¬
tungen zu überzeugen , reicht eine nähere Beleuch¬
tung der §§ . 11 und 13 des vorliegenden
Vertrags - Entwurfes hin .

§ . 11 . Verlangt die Zuleitung der Pitten in
den Neustädter -Schiffsfahrts -Kanal , zum Ersätze
für die angebliche Verminderung des Kehrba¬
ches durch Ableitung des Kaiserbrunnens .

Diesem Begehren erlaubt sich die Gemeinde¬
vertretung für jetzt nur das Nachfolgende ent¬
gegenzusetzen :



1 . Der Wasserlauf vom Kaiserbrunnen
M Neustadt hat , kleinere Krümmungen ringe «
rechnet , eine Länge von 5 ^ Meilen . Unter «
halb der Quelle dis zum Peischinger -Wehr , an
Welchem der Kehrbach von der Schwarza abge «
leitet wird , d. h. auf einer Strecke von 3 ^/ .Meilen , nimmt dieser Fluß noch den Prein «Bach ,den Bach von Schottwien . jenen von Kranich¬
berg , jenen von Stuppach . den Saubach bei
Pottschach und die beträchtliche Buchberger .
Sierning auf . Fast an dieser ganzen Strecke

ist jedoch das Bett der Schwarza im höchsten
Grade durchlässig , so daß die Wassermenge in
demselben an einer Stelle zunimmt , an einer
anderen abnimmt , und z . B . in der Nähe von
Dunkelstein bedeutende Wassermengen aus dem
losen Boden Hervorbrechen und der Schwarza
zufließcn , welche sie an einem anderen nahe¬
liegenden Orte verloren hat .

Es geht hieraus hervor , daß dieses Bett
nicht im Stande ist , an einem höheren Orte
stattfindende Schwankungen in normaler Weise
thalwärts auf größere Strecken hin fortzupflan¬

zen . Die Wassermenge im unteren Theile dieser
Flußstrecke ist auch in der That von ganz ande¬
ren Bedingungen abhängig , als in dem oberen
Theile , wie sich aus direkter Beobachtung leicht
Nachweisen läßt . So wird es auch möglich ,

daß z. B . nach der protokollarischen Aussagedes Herrn Vertreters der k. k. Akademie m
Neustadt , im Hochsommer häufig durch längere
Zeit gar kein Wasser in die Akademie gelangt "

,und doch zeigt der Kaiserbrunnen gerade im
Frühjahre und Hochsommer seine höheren Was¬
serstände .

Es ist daher eine wesentliche Aenderung
der heutigen Wasserverhältnisse des Kehrbaches
durch Ableitung dieser Quelle gar nicht voraus "
zusetzen , und jeder auf eine solche Voraussetzung
gegründete Anspruch muß schon aus diesem
Grunde als ein ganz und gar unberechtigter
zurückgewiesen werden .

2 . Die kais . Behörden haben in der Nähedes Kaiserbrunnens vergleichende Messungen des
Flusses und der Quelle angestellt , um für das
höchstliegende Werk in Hirschwang und für
Schlögelmühl einen Maßstab zur Beurtheilung
dieser Frage zu erhalten . Wie dem hohen Finanz¬
ministerium bekannt ist . hat man das Verhältniß
von Quelle zu Fluß annäherungsweise an dieserStelle als V» bis festgestellt .

Da nun der Fluß in seinem weitern
Laufe bis Neustadt so viele weitere Zuflüße
aufnimmt , müßte unter normalen Verhältnissendie Proportion ' von Kaiserbrunnen - Waffer zum
Flußwasser auf ein geringeres Maß , z . B . auf
Vi » Vro oder ' 1/ 2 , herabsinken . In einen son¬
derbaren Widerspruch geräth man aber , wenn
man den Standpunkt , der für Hirschwang und
Schlögelmühl maßgebend war hier festhaltend ,den Betrag feststellen will , der in Neustadt an
einem Minimaltage zu ersetzen wäre , wenn man
also Vi, . Vro oder */ „ des Minimums zuermitteln versucht , denn das Minimum ist hier
eingestandenermaßen Null .

3 . Die Einnahmen des Schifffahrts -Kana -
les von seiner Wasserkraft im Jahre 1866
betragen :

». an Pacht von Dräsche . . . 6300 fl .b . an Zinsen von Wasserbezugs «
berechtigten . 6230 „

12530 fl .
Hievon ab an Regieauslagen . . 3349 »

Bleibt reine Einnahme . . 9181 fl .
oder zu 5 °/g kapitalisirt 183620 fl .als Werth dieser Wasserkraft.

Die Zuleitung der Pitten , wie sie hiervom k. k. Finanzministerium verlangt wird , wird
seit langer Zeit von der k . k. Kanal - Inspektion be¬
absichtigt . Sie wurde zuerst bei einer am 11 . De¬
zember 1855 bei Gelegenheit einer im Rath «
Hause zu Neustadt zu ähnlichem Zwecke abge¬
haltenen Kommission unter dem Namen des
Rodelberger

'
schenj Projektes bekannt , und wurde

sogar nach mannigfachen kleineren Modifika¬tionen die Durchführung derselben durch hohen
Ministerial - Erlaß vom 6 . August 1860 .Zahl 13798 , bereits im Prinzipe insoferne geneh¬
migt . als sich das k. k. Ministerium des In¬nern zu einer Beitragsleiftung bereit erklärte .Der Voranschlag belief sich da¬
mals nach einer gefälligen schrift¬
lichen Mittheilung des Herrn Be¬
zirks -Ingenieurs in Neustadt vom
2 . Jänner 1861 auf . 120000 fl .

Hierzu hat man für seitherige
Erhöhung der Preise mindestens
zu schlagen . 10000 .

130 . 000 fl.
Berechnet man ferner die der Kommune

ebenfalls zugemuthete Erhaltung und Beauf¬
sichtigung dieses Werkes , so müssen bei den



vielen Hochwässern und der losen Beschaffen ,
heit des Bodens hiefür zum Mindesten 3000 fl .
jährlich veranschlagt werden , oder zu 5 °/ , eine
Kapitalsanlage von . 60000 fl .

Gesammte Auslage der neuen
Zuleitung . 190000

Diese Summe wird von der Kommune
Wien verlangt , angeblich um eine Wasserkraft
in ihrem gegenwärtigen Zustande zu erhalten ,deren gesammter Kapitalswerth doch nur auf
183 . 620 fl . beziffert werden kann . —

Kaum scheint es nöthig , in eine weitere
Kennzeichnung des hier an die Kommune Wien
gestellten Ansinnens einzugehen . Sie verzichtet
denn auch darauf , die von den k . k. Behörden

selbst so oft betonte innige Verbindung eines
solchen Baues mit der Regulirung des Leitha¬
flusses hervorzuheben . Auch will sie nur kurz
erinnern , daß , als von Seite der Herrschaft
Frohsdorf und einiger anderer Gemeinden ,
welche von ihrem bisherigen Wasserbezuge ganz
abgeschnitten werden sollten , gegen den Bau
Einsprache erhoben werde , die k . k. Kanal .
Inspektion am 15 . April 1860 , Zahl 110 , ohne
weiters behauptete . daß die hiedurch in Frage
gestellten Wasserbezüge wohl durch viele Zahre
geübt und sohin von den öffentlichen Behörden
als konzessionirt erscheinen , allein bei dem hoch¬
wichtigen Unternehmen . . . als beirrend er¬
scheinen , daher nicht mehr Platz greifen können ,
und ohne Entschädigung vom Staate als
Eigenthümer des Wassers eingezogcn werden soll¬
ten " — und daß die k. k. Finanz -Landes -Direk -
tion sich am 7 . Mai 1860 , Z . 10356/549 , diesem
Begehren seinem vollen Wortlaute nach anschloß .

Nur der eine Umstand mag hier noch
erwähnt werden , daß mittelst dieser Zuleitung
der Pitten dem Kanäle , sowohl was die Be¬
ständigkeit , als was die Qualität des Wassers
betrifft , weitaus mehr geboten würde , nicht
etwa als man durch die Ableitung des Kaiser -
brunnens zu verlieren vermeint , sondern als
ihm jetzt der gesammte Kehrbach , also der ge¬
sammte Abfluß des Quellengebietes der Schwarza
bietet . Es reicht hin , sich in dieser Beziehung
auf die protokollarischen Aeußerungen der Werks -
desitzer bei Gelegenheit der am 11 . Dezember 1855
zu Neustadt abgehaltenen Kommission zuberufen .

Eiu Schiffahrtskanal wie dieser kann nur ein
bestimmtesQuantum an Wasser fassen ; sein Bestre¬
ben muß sein , dieses Quantum möglichst beständig

zu erhalten . Jetzt besitzt er es nicht ; oftistderKehr -
bach gefroren und die Verschlämmung des Kanales
ist so bedeutend , daß sie eine bäufige Einstellung
des Betriebes bedingt . Durch die Zuleitung
der Pitten würde der Bezug ein sehr konstanter
und viel reinerer , auch ist die Pitten im Winter
reiner als der Kehrbach und folglich weniger zur
Eisbildung geneigt .

Was von der Stadt Wien verlangt wird ,
geht daher sogar unter den eigenen Voraus¬
setzungen der k. k. Kanaliuspektion , weit über die
Erhaltung des gegenwärtigen Zustandes hinaus .

Vergebens sucht die Stadt Wien nach einem
Grunde , durch welchen eine so fremdartige
Zumuthnng irgendwie berechtigt erscheinen könnte .
Mit Entschiedenheit weist sie dieselbe zurück . —

Der § . 13 des Vertragsentwurfes setzt als
Bedingung der Ueberlassung des Kaiserbrunnens
ausdrücklich fest, daß die Stadtgemeinde Wien
zum Behufe der Errichtung dieser Wasserleitung
im verfassungsmäßigen Wege ein Spezial -
Expropriationsgesetz vorläufig erwirke , welches
sich nicht bloß auf die Expropriation der Grund -
stücke beschränkt , worin die Wasserleitung ge-
führt werden soll , sondern auch die Expropria¬
tion der Wasserrechte in sich schließt , welche
durch diese Ableitung des Kaiserbrunnens in
ihrem Umfange geschmälert werden , durch wel¬
ches Gesetz die sämmtlichen , sei es als Grund -
besitzer , sei es als Wafferberechtigte , oder sonst
Wie immer interessirte Privatparteien

"
verpflich -

tet werden , ihren Rechten gegen volle Schadlos¬
haltung ganz oder zum Theil zu entsagen .

Diese Bedingung widerspricht dem Geiste
und Wortlaute der kaiserlichen Schenkung , sie
widerspricht den Grundsätzen des Rechtes und
der Billigkeit , sie widerspricht der derzeit be¬
stehenden Gesetzgebung in Oesterreich , sie wider¬
spricht der Aufgabe und Stellung des hohen
Finanzministeriums in dieser Angelegenheit , sie
widerspricht endlich jeder Auffassung , auf Grund
deren ein Vertrag wie der abzuschließende über¬
haupt faktisch und juristisch möglich ist.

Die Schenkung , welche von Seiner k. k.
apostolischen Majestät unserem allergnädigsten
Kaiser bei der Eröffnung der Ringstraße am 1 . Mai
1865 mündlich dem Bürgermeister und Gemeinde -
rathe Wiens gegenüber ausgesprochen wurde , ist
durch dieZuschrift des hohen Finanzministeriums
vom 2 . Mai 1865 dahin präzisirt worden :



„ Seine k . k . apostolische Majestät haben mit
allerhöchster Entschließung vom 30 . April l. I .
die unentgeltliche Überlassung des Kaiser -
brunnens an die Stadt kommune Wien zum
Zweckt der beabsichtigten Wasserver -
sorg ung allergnädigst zu bewilligen geruht .

Indem es mir zum besonderen Vergnügen
gereicht . Euer Hochwohlgeboren von diesem Akte
der allerhöchsten Gnade in Kenntniß zu setzen,
behalte ich mir vor , mit Euer Hochwohlgeboren
in Betreff der Feststellung der Bedin¬
gungen dieser Ueberlassung . sowie der
hierbei zu treffenden Vorslchlen zur Schad¬
loshaltung des Aerars und zur Sicher¬
stellung desselben gegen Entschädi -
gung sansprüche dritter Personen in
das weitere Vernehmen zu treten . "

Nach dem Wortlaute dieses Erlasses ist die
Ueberlassung des Kaiserbrunnens eine unent¬
geltliche , eine Schenkung im vollsten Sinne
des Wortes und kann somit , ohne den Willen
des hohen Gebers geradezu aufzuheben , nicht
in ein entgeltliches Geschäft verwandelt
werden . Diese Schenkung , welche selbstver¬
ständlich — da es sich um Staatseigen¬
thum handelt — nur mit Zustimmung
des hohenReichsrathes vollzogenwer¬
den kann , und welche ausschließend zum
Zwecke der Wasserversorgung Wiens
gemacht wurde , ist aber nach dem klaren Wort¬
laute des zitirten Finanzministerialerlasses nicht
an die Bedingung der Leistung von Entschädi¬
gungen an irgend Jemand gebunden , sondern
es sind in diesem Erlasse ausdrücklich den .. Be¬
dingungen der Ueberlassung "

, die zu
treffenden „ Vorsichten zur Schadloshal¬
tung des Aerars und zur Sicherstellung
desselben gegen Ansprüche dritter Personen " ent¬
gegengestellt , und diese letzteren nicht als
Bedingung der Ueberlassung bezeichnet .

Die Sicherstellung des hohen Aerars
gegen Entschädigungsansprüche dritter Personen
hat die Gemeinde Wien nicht nur nie verwei¬
gert , im Gegentheil bereitwilligst angeboten ,
indem sie wiederholt und bestimmt die Klag -
und Schadloshaltung des hohen Aerars gegen
Ansprüche Dritter übernehmen zu wollen erklärte .

Wenn aber solche Ansprüche von dem h.
Finanzministerium nicht nur vorausgesetzt , son¬
dern auch , wie später gezeigt wird , gegen alle
bestehenden Gesetze anerkannt und der Kommune

Wien über die Pflicht der Klag - und Schad¬
loshaltung des h. Aerars hinaus bereits Ent¬
schädigungsverbindlichkeiten für solche weder
faktisch noch rechtlich dargethane Ansprüche
Dritter aufgebürdet werden , so erscheint dies
als eine gänzliche Negation des Geistes und
Wortlautes der hohen kaiserlichen Schenkung ,als eine Aushebung des Begriffes dieser Schen¬
kung . als eine Verleugnung des in feierlicher
Stunde vom Monarchen gegebenen und von
der Kommunalvertretung dankbar angenomme¬nen Versprechens . Wäre die Erwirkung eines
Spezial - ExpropriationS - Gesetzes . wie sie der
§ . 13 des Vertragsentwurfes der Gemeinde¬
vertretung Wiens zur Pflicht machen will , eine
in den Grundsätzen der Verfassung und den
bestehenden Gesetzen begründete Forderung , sowäre der Gemeinderath Wiens , der seine kon¬
stitutionelle Gesinnung jederzeit hinlänglich be -
thatigt zu haben glaubt , gewiß ebenso bereit ,
dieselbe anzuerkennen , wie er den Hinzutritt der
Zustimmung des h . Reichsraths zur Schenkungvon Staatseigenthum als unerläßliche Bedin¬
gung erkennt , allein weder die bestehende Ver¬
fassung noch die Privatrechtsgesetzgcbung be¬
gründen ein solches Begehren und die Gemeinde¬
vertretung muß sich entschieden dagegen ver¬
wahren .

Wäre übrigens die Erwirkung eines Spe -
zial ' ExPropriations . Gesetzes — was sie nicht
ist — von den Gesetzen gefordert , so wäre es
vollkommen überflüssig , in dem Vertrage davon
zu sprechen ; ist sie aber nicht vom Gesetze ge¬
fordert , wie kommt das hohe Finanzministerium
dazu , im Wege eines Privatvertrages Verfassungund Privatrechtsgesetzgebung abzuändern , so zu
sagen , im Wege eines § . 13 einer privatrecht¬
lichen Stipulation die Verfassung durch eine
Bestimmung über die Kompetenz der Vertre¬
tungen zu bereichern und in rmoo ein Wasser¬
rechtsgesetz zu schaffen , das , wie ebenfalls
gezeigt werden wird , nicht nur allen beste¬
henden österreichischen und außerösterreichi¬
schen Wasserrechtsgesetzen widerspricht , sondern
auch mit allen Regierungsentwürfen sür ein
künftiges Wasserrechtsgesetz in geradem Wider¬
spruch . und zwar in dem fundamentalsten
Grundsätze desselben steht ? !

Der vorgenannte Entwurf muß wohl ohne
Mitwirkung von Kennern der derzeit bestehen¬den österreichischen Gesetzgebung bezüglich der



Expropriation zu Stande gekommen sein , da
diese Spezial - Expropriations . Gesetze , wie sie
der § . 13 des Vertragsentwurfs fordert , nicht
kennt , und somit dem Gemeinderathe eine un¬
mögliche . weil den beste henden Gesetz en
widerstreitende Bedingung auferlegt
würde , wenn dieser Paragraph aufrecht erhal¬
ten werden sollte .

Die Grundlage des gesammten Expropria¬
tions - Rechtes in Oesterreich ist der § . 365 des
allg . dgl . Gesetzbuches , welcher lautet :

„ Wenn es das allgemeine Beste
erheischt , muß ein Mitglied des Staates
gegen eine angemessene Schadloshaltung selbst
das vollständige Eigentbum einer Sache abtre¬
ten . * Dieser Paragraph stellt mit voller Klar¬
heit und Bestimmtheit den Grundsatz auf . daß
dem allgemeinen Besten jedes Staats¬
mitglied gegen angemessene Schadloshaltung
Jedes Sachenrecht , ja selbst den Inbegriff aller
Sachenrechte , das vollständige Eigenthum opfern
müsse .

Es kommt nun nur darauf an , wer be¬
stimmt , ob das allgemeine Beste eine zwangs -
weise Rechtsentäußerung heische, und von wel¬
chen Bestimmungen ein solcher Ausspruch ab -
hängig ist . Nach allen derzeit im Geltungsgebiete
des a . b . G . B . in Oesterreich bestehenden Ge¬
setzen fällt diesen Ausspruch die politische Be -
Hörde mit dem Instanzenzuge an das Ministe¬
rium des Innern und dieser Ausspruch ist un¬
abhängig von der gesetzgebenden Gewalt und
ihren Trägern , wie sich dieß aus der Anwen¬
dung des Prinzipes in einzelnen speziellen Zwei¬
gen der Gesetzgebung ergibt .

So ist die Expropriation im Straßenwesen
mit ausdrücklicher Bezugnahme auf § . 365 des a .
b . G . B . und das Hofk . Dek - v . 2 . Mai 1818 ,
bezüglich des Ausspruches der Nothwendigkeit
der Grundabtretung zum Straßenbau den po¬
litischen Behörden zugewiesen , so ist nach den
Bestimmungen des Forstgesetzes vom 3 . Sept .
1852 , R . G . B . Nr . 250 zufolge § . 26 , resp .
24 , die Enteignung von Grund und Boden ,
ebenso wie von Privatgewässern , behufs der
Bringung der Waldprodukte der „ Entschei¬
dung der politischen Behörden * über
die Nothwendigkeit derselben zugewiesen ; ebenso
ist im Berggesetze v . 23 . Mai 1854 , R . G . B .
Nr . 146 , die so weitgehende Enteignung in
Fällen des Bergbaubetriebes ebenfalls vom

Ausspruche der politischen Behörde über deren
Nothwendigkeit und zwar auch bezüglich der
Benützung von Tagwäffern (§ . 105 ) abhängig .

Selbst beim Baue von Eisenbahnen und bei.
den umfassenden durch dieselben bedingten Ex¬
propriationen bildet zufolge § . 9 des Eisen -
bahnkonzessionsgesetzes ääo . 14 . Sept . 1864 ,
R . G . B . Nr . 238 , der § . 365 des a . b . G . . B .
die Grundlage der Erpropriation , und entschei -
det über deren Nothwendigkeit die Statt¬
halterei und im weitern Instanzen¬
zuge das Ministerium des Innern .

Auf Grund dieser gesetzlichen Bestimmun¬
gen haben unzählige Expropriationen in Oester¬
reich stattgefunden und finden täglich statt , auf
Grund dieser Bestimmungen interveniren täg¬
lich die Gerichte durch Zulassung gerichtlicher
Schätzungen , durch Bewilligung grundbücherlicher
Einverleibungen , mit einem Worte , durch die voll¬
ständigste und ausnahmsloseste Anerkennung des
Grundsatzes , daß nach den bestehenden Gesetzen ,
deren Hüter und Vollstrecker die Gerichte sind ,
zu Expropriationen kein Spezialgesetz , sondern
nur der Ausspruch der politischen Behörde über
deren Nothwendigkeit für das allgemeine Beste
erforderlich sei.

In Erwägung dieser Gründe dürfte es dem
hohen Finanzministerium wohl einleuchten , daß
die Forderung des § . 13 eine Unmöglichkeit für
die Kommune und eine offenbare Verkennung
aller in Oesterreich in dieser Richtung beste¬
henden Gesetze in sich schließt , indem der Kom¬
mune auferlegt werden soll , dem h . Reichs -
rathe im Widerspruch mit den bestehenden Ge¬
setzen die Erlassung eines Spezialgesetzes in
einem Falle zuzumuthen , in welchem er in die
Befugnisse der Exekutive eingreifen würde .

Sollte aber auch durch eine einschränkende
Fassung die Bestimmung des § . 13 von Seite
des h . Ministeriums dahin erläutert werden
wollen , als stelle dasselbe die Erwirkung jenes
Ausspruches der politischen Behörde den Grund -
besitzern , den „ wasserberechtigten " oder sonst „ wie
immer intereffirten Privatparteien " gegenüber als
Bedingung der Ueberlassung des Kaiserbrunnens
auf , so kann auch dies von der Kommune nicht
angenommen werden .

Wäre solch
' ein Ausspruch in gewisser

Richtung nöthig , und hätte dessen Nichterlaffung
die Folge , daß die Kommune dann ihre Wasser-



leitung nicht bauen könnte , so fiele ja ohnedies
die Schenkung nach § . 2 des Entwurfes heim ,
wozu also noch eine zweite derlei Bestimmung ?
Ob aber ein solcher Ausspruch nöthig sei, dar .
über wird sich wohl das hohe Ministerium des
Innern nicht erst aus einer Bestimmung eines Der -
träges deS h . Finanzministeriums mit der Kom¬
mune Wien Belehrung erholen müssen , sondern
wohl in feinem eigenen Wirkungskreise , in sei-
ner eigenen Kompetenz darüber entscheiden ,
was ihr erforderlich erscheine , um den längst
begehrten Baukonsens zu ertheilen . Wenn also
das h . Finanzministerium auch in dieser be-
schränkten Auffassung die Beibehaltung des tz. 13
beanspruchen würde , so würde es offenbar in
die Kompetenzsphäre der politischen Behörden
übergreifen .

Die Gemeindevertretung Wiens kann übri¬
gens nicht unterlassen , es auch hier mit aller
Entschiedenheit auszusprechen , daß sie ein solches
Expropriationsrecht gegenüber von „ wasserberech¬
tigten oder sonst wie immer interessirten Privat -
Parteien " nicht als erforderlich anerkennen kann ,
und daß sie , fußend auf dem Boden des Ge¬
setzes , in der Ueberlaffung des Grundstückes ,
auf dem der Kaiserbrunnen als Quelle dem
Schoße der Erde entfließt , auch ihr volles
Recht , als Eigenthümer des Grundes mit dem
auf demselben entspringenden Wasser zu ver¬
fügen , begründet erachtet . Diese Auffassung
liegt in der Wesenheit des Eigenthumsrechtes ,
wie solches vom allg . bgl . Gesetzbuche ausgefaßt
und in allen Konsequenzen durchgeführt wird ,
indem das Eigenthum (§ . 353 des a . b . G . B .)
als die Befugniß mit der Substanz und den
Nutzungen einer Sache nach Willkühr zu schal¬
ten , und jeden Andern davon auszuschließen ,
definirt wird .

Das in dem eigenthümlichen Grunde vor¬
handene , sich unter demselben ansammelnde ,
durch Grabung , Bohrung rc . aus demselben
künstlich hervorgeholte , oder demselben natürlich
entquillende Wasser bildet ein Zubehör des
Bodens , und bleibt ein solches , so lange es ihn
nicht verlassen hat (§ § . 294 und 295 des a . b .
G . B .) , kann also von dem Eigenthümer des
Bodens beliebig benutzt , verwendet und ver¬
braucht werden . Sobald also die Kommune
die Eigenthümerin des Bodens ist . aus dem
der Kaiserbrunnen entspringt , kann sie mit dem
Wasser desselben beliebig verfügen . Ob diese

Verfügung darin besteht , daß man das Wasser
an der Quelle trinkt , zu landwirthschaftlichen
oder technischen Zwecken verbraucht oder an einen
andern Ort transportirt , wo es konsumirt wird ,
ob dieser Transport (wie z . B . bei Zeiten
Kaiser Karl VI .) mit Maulthieren , die es in
die k. k. Hofburg brachten , oder mittelst Röhren
oder Aquädukten , die es den Konsumenten zu¬
leiten , erfolgt , ist ganz gleichgiltig , da das
Gesetz keine derlei Beschränkung enthält .

Einschränkungen der Ausübung dieses
Rechtes könnten nur dadurch begründet werden ,
daß nachgewiesen würde , daß durch dieselbe
in die Rechte dritter Personen ein Eingriff ge¬
schähe , oder daß Einschränkungen zur Erhaltung
oder Beförderung des öffentlichen Wohles be¬
ständen .

Ersteres ist in vorliegendem Falle nicht
anzunehmen , da Privatrechte dritter Personen ,
welche eine Beschränkung des Eigenthümers in
der Verfügung mit seinem Eigenthume zur
Folge haben (Servituten ) weder behauptet , noch
viel weniger nachgewiesen sind , und auch in
den öffentlichen Büchern nicht erscheinen , in
denen deren Bestand ersichtlich sein müßte , da
der Besitz solcher das Eigenthum beschränkender
Rechte nur durch die Eintragung in die öffent¬
lichen Bücher erworben werden kann .

Die faktische , wenn auch noch solange Be¬
nützung des zu einem kaum berechenbaren Theile
aus der in Rede stehenden Quelle herrühren¬
den Wassers , oder eigentlich des Gefälles dieses
Wassers begründet keine Servitut , welche den
Eigenthümer an der im Begriff des Eigen -
thums gelegenen unbehinderten und unbeschränk¬
ten Benützung des aus der Quelle fließenden
Wassers hindern könnte , da nach der klaren
und wortdeutlichen Bestimmung des § . 1459 deS
a . b . G . B ., »das Recht eines Menschen , über
sein Eigenthum zu verfügen , z . B . sein Wasser
zu benützen "

, keiner Verjährung unterliegt .

Privatrechtlich ist dieses Recht somit nicht
beschränkt .

Es erübrigt somit nur die Frage , ob nicht
eine derlei Beschränkung im Sinne des öffent¬
lichen Rechtes zur Erhaltung und Beförderung
des allgemeinen Wohles gesetzlich bestehe . Auch
dieß ist nicht der Fall .

Die Gesetze Oesterreichs — ja die Gesetze
aller zivilisirter Nationen bis auf die ältesten



Zeiten — kennen eine solche Beschränkung de -

Eigenthums nicht . In voller Uebereinstim -

mung mit dieser Auffassung der Unbeschränkt¬
heit des Eigrnthumes in der Verfügung über
die auf seinem Gute entspringende Quelle ha¬
ben nicht nur in zahlreichen Zivilrechtsstreitig¬
keiten die Gerichte , und zwar die höchsten Iu -

stizinstanzen Oesterreichs entschieden , sondern es
wurde diese Auffassung von der Regierung als
ein sowohl äs Isxv Ist » als äs Is ^ s ksrvoä »
unerschütterlich feststehender Grundsatz aner¬
kannt . und insbesondere den Entwürfen einer
neuen Wasserrechtsgesetzgebung als einer der
leitenden Grundsätze zu Grunde gelegt . In
dieser Auffassung befand sich die h Regierung ,
was insbesondere hervorgehoben zu werden ver¬
dient . in vollster Uebereinstimmung mit der lega¬
len Vertretung der berechtigten Interessen des
Handels und der Industrie in Nieder¬
österreich , indem in der niederösterreichischen
Handels - und Gewerbekammer der Grundsatz ,
daß » Regen - und Quellwasser , sowie künst¬
liche Gerinne in das freie Eigenthum der
Grundbesitzer " gehören , die ungetheilte Zu¬
stimmung fand , „weil dadurch dem Rechte , der
Wissenschaft , sowie den vorhandenen Bedürf¬
nissen gleichmäßig Rechnung getragen werde . "

Bei Strömen und Flüssen , welche nach
dem Gesetze ein öffentliches Gut und zum Ge¬
brauche aller Staatsbürger bestimmt sind , ist
es ein anderes , da die gesetzliche Regelung die¬
ses Gebrauches Sache der Gesetzgebung ist . Bis
zu einem gewissen Grade ist dieß auch bei
Privatbächen der Fall , welche nach dem Gesetze
un gemeinschaftlichen Eigenthume der Anrainer
sind , wo die Gesetzgebung normirend , schützend
und Streitigkeiten vorbeugend einschreiten kann
und muß .

Anders bei Quellen . Diese sind als Zu¬
behör des Grundes ein Privateigenthum , von
ihnen sprechen die Gesetze und Verordnungen ,
welche die Bauführungen und Anlagen von
Wasserwerken regeln , namentlich die Mühlord¬
nungen , nirgends .

Die von den politischen Behörden ertheilten
Konzessionen zur Errichtung von Wasserwerken .
Mühlen , Fabriken rc . geben ein solches Recht
nicht , da durch dieselben nicht ein bestimmtes
Wasserquantum verliehen , sondern nur die Be¬
willigung zu einer bestimmten Wasserbausüh -

rung ertheilt wird . Es werden daher auch zu
den betreffenden Kommissionen nie die Besitzer
sämmtlicher Grundstücke , auf denen die Quellen ,
entspringen , die dem betreffenden Wasserlaufe
Nahrung geben , beigezogen , nie diesen Grund¬
besitzern bestimmte Pflichten auferlegt , oder , wie
dieß zur Rechtserwerbung nöthig wäre , ver¬
bietende Servitute gegen dieselben erworben ,
sondern es werden nur die an dem offenflie¬
ßenden Wasser angrenzenden Interessenten ein¬
vernommen . Wollte man zugeben , daß der
Bestand eines Wasserwerks an einem fließenden
Wasser allen Eigenthümern der diesem Was¬
ser zufließenden Quellen die Servitut der
Nichtbenützung ihrer Quellen auferlegt , so
hätte man gegen die fundamentalen Grundsätze
des Privatrechtes die Entstehung von Servituten
ohne Wissen und Zustimmung oder Entschädi¬
gung des Eigentümers durch einen einseitigen
Akt der politischen Behörde , welche einen Müh¬
lenbau genehmigt , sanktionirt .

Die Konsequenz dieser irrigen Auffassung
ist einleuchtend ; durch sie wäre mit einem
Schlage die Freiheit fast des gesammten Grund¬
eigenthums aufgehoben , der gesammte Immo -

bilienbesitz in seiner Benützung zu Gunsten eini¬
ger Wafferwerksbesitzer belastet , die Bewirt¬
schaftung , da sie auf die Wasserführung des
Untergrundes wesentlichen Einfluß nimmt , von
der Zustimmung derselben abhängig gemacht ,
mit einem Worte aller Grund und Boden den
Besitzern von Mühlen , Fabriken , ja vielleicht
von Fischereirechten dienstbar , und das Privat¬
recht in einer seiner unerschütterlichsten Grund¬
lagen , der Freiheit des Eigentums , zu Gunsten
einiger Weniger aufgehoben , gebrochen .

- Doch genug der rechtlichen Erörterungen l
Möge das hohe Finanzministerium den hierzu
kompetenten Behörden , einerseits den politischen
Behörden , welche den Baukonsens zu ertheilen
haben , anderseits den Gerichten , welche über

streitige Rechtsfragen zu entscheiden haben , es
überlassen , die vermeintlich gefährdeten Rechte
Einzelner zu schützen , und sich damit begnügen ,
daß , wie immer diese Entscheidung ausfallen
möge , das h . Finanz -Aerar durch dieselbe nicht
betroffen werden kann , auch wenn die sämmt -

lichen Bestimmungen des § . 13 des Vertrags¬
entwurfes entfallen .



Wie die Dinge gegenwärtig liegen , würde
die achtungsvoll gefertigte Gemeinde - Vertretung
ihrer Mission untreu werden , wenn sie nicht laut
und ausdrücklich es betonen würde , daß durch
die bisherigen Vorgänge die Kommune beträchtli¬
chen materiellen Schaden erlitten , ibre wichtigste
sanitäre Vorkehrung verschleppt , sie selbst der
Bevölkerung gegenüber dem Vorwurfe ausgesetzt
worden ist , als trage sie die Schuld an einer
so außerordentlichen Verzögerung , daß endlich
durch diese ganze Zeit die großmüthige Schen¬
kung Seiner Majestät des Kaisers unfruchtbar
geblieben ist . und daß , wenn wider Erwarten
an allen Bestimmungen dieses Vertrags -Ent -
Wurfes festgehalten werden sollte , an eine Ver -
wirklichung dieses schönen und heilbringenden
Unternehmens nicht weiter zu denken ist .

Schmerzlich muß wohl der Gedanke be -
rühren , daß , wenn ein großes Gemeinwesen sich
entschließt , mit der äußersten Aufopferung von
Mitteln den Anforderungen der Wissenschaft in
Bezug auf das Wohlbefinden einer zahlreichen
Bevölkerung Rechnung zu tragen , wenn es den
Muth hat . die Verwirklichung eine - Baues zu
unternehmen , der technische Schwierigkeiten zu
überwinden hat , vor welchen vor wenigen
Dezennien die kühnste Phantasie zurückgeschreckt
wäre , daß in einem solchen Augenblicke Hin -
derniffe dort entgegentreten , wo man nach der
Natur der Sache auf lebhafte Unterstützung zu
rechnen vollkommen berechtigt war . Schmerz¬
lich und betrübend zugleich ist die Erfahrung ,
daß aller rastloser Eifer , der zur raschen Vollen -
düng der Arbeiten im freien Felde aufgewendet
wurde , kein anderes Resultat haben sollte , als
eine um so längere Verschleppung in Kanzleien ,
und daß nach so oft wiederholten und drin¬
genden Bitten kein anderer Erfolg erzielt wurde ,
als ein Vertrags - Entwurf , welcher den tat¬
sächlichen Beginn der Arbeiten an eine Reihe
von Bedingungen knüpft , von welchen mehr
als eine höchst ungerecht , eine wenigstens ganz
unausführbar ist .

Es ist unabweisbare Pflicht deS gefertig¬
ten Gemeinderathes geworden , Euerer Excellenz

Der Gemeinderath
Wie «,

die Sachlage in so ungeschminkter Weise dar -
zustellen . ,

Wollen Euere Excellenz die Geschichte der
zahlreichen großen Wasserleitungen , welche in
neuerer Zeit ausgeführt worden sind , zu Rathe
ziehen , und eS wird sich zeigen , daß ein solches
Verfahren emer Regierungsbehörde gegenüber
den wohlmeinenden Anstrengungen einer großen
Stadt bisher ohne Beispiel ist.

Dem Dorgesagten zufolge ist es der Kom¬
mune geradezu unmöglich , in die Bedingungen
der oben erörterten § § . 11 und 13 einzugehen .
Da jedoch auch die übrigen Punkte des Ver¬
trags -Entwurfes einer Auseinandersetzung be¬
dürfen , geht die Bitte der achtungsvoll gefer¬
tigten Gemeindevertretung dahin .

, daß Euere Excellenz sofort eine kommis .
sionelle Verhandlung unter Zuziehung von
Vertretern der Kommune im Sinne der hohen
Erlässe vom 2 . Mai 1865 und vom 12 . Juli
1867 anordnen wollen .

"

Vertrauensvoll wendet sich die Stadt Wien
an den Gerechtigkeitssinn Eurer Excellenz ; sie
kann sich nicht zu dem Gedanken entschließen ,
daß ein solches Unternehmen scheitern solle an
dem Widerstande der eigenen Regierungsbe¬
hörden ; sie kann sich nicht denken , daß Euere
Excellenz sich die große Verantwortlichkeit ver¬
hüllen . welche diese Behörden der Bevölkerung
gegenüber auf sich laden .

Die Session des Reichsrathes , welchem
selbstverständlich die Ratifikation vorzubehalten
ist , scheint sich ihrem Ende zu nähern .

Möchte es Euere Excellenz gefallen , durch
eine baldige und günstige Entscheidung diese
für das Gedeihen der Stadt Wien so wichtige
und so lange schwebende Angelegenheit im
Sinne der Bevölkerung bald und glücklich zum
Abschlüsse zu bringen , damit endlich das große
Werk verwirklicht werden könne , zum Heile der
Stadt und zur Zierde des gesammten Reiches .

Genehmigen Euere Exzellenz die Versicherung
der vollkommensten Hochachtung .

» der k . k. Haupt - und Residenzstadt
, am
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Eingabe an Seine Ercellenz Zkllov Ritter Hye von ^ tlivek ,
k. k. Justiz -Minister .

Euere Excellenz !

Das bedeutendste Werk , welches der Ge¬
meinderath Wiens zur Hebung der Wohlfahrt
und der Gesundheit der zahlreichen Bevölkerung
unternommen hat , die Wasserversorgung aus
den Hochquellen , ist in diesem Augenblicke durch
die Bedingungen , welche das hohe Finanzmini¬
sterium an die Ueberlassung der Kaiserbrunnquelle ,
die Se . k. k . apostolische Majestät mit
allerhöchster Entschließung vom
30 . April 1865 derKommune Wien zum
Behufe der Wasserversorgung Wiens
unentgeltlich überlassen zu wollen
erklärt hat , knüpft , in seiner Ausführung
bedroht , und dieses großartige Unternehmen
würde , wenn das h . Finanzministerium bei den
von ihm in dem beigeschlossenen Vertragsent -
würfe , namentlich in den §§. 11 und 13 des¬
selben aufgestellten Bedingungen (Beilage 1 )
festhalten wollte , scheitern.

Die Gemeindevertretung Wiens hat sich
mit einem beiliegenden Berichte an Se . Maje -
stät , den allerhöchsten Geschenkgeber (Beil . 2),
ferner mit einer eingehenden Vorstellung , deren
wesentliche Momente sie sich in der Beilage 3
mitzutheilen erlaubt , an das h . Finanzmini¬
sterium, sowie auch mit den beiliegenden Ein¬
gaben (Beilagen 4 und 5) an Se . Excellenz
den Herrn Reichskanzler und die hohen Mini »
fterien des Innern und des Krieges gewendet ,
um ihren Standpunkt in der Frage darzulegen .

Sie erachtet es als ihre Pflicht , auch Euere

Excellenz , deren Wohlwollen für die Kommune

sich stets und insbesondere in den hochwichtigen
Fragen der Volksschule in so schöner Weise be¬
tätigte , in Kenntniß von dieser Angelegenheit
zu setzen , einerseits um von Vorneherein der
Auffassung zu begegnen , als beanspruche die
Gemeindevertretung Wiens irgend eine Aus¬
nahme von den allgemeinen Rechtsgrundsätzen
und Gesetzen , andererseits um Eurer Excellenz ,
falls die Frage in den Ministerrath kommen
sollte , schon vorläufig den Rechtsstandpunkt ,
welchen die Kommune einnimmt , darzulegen .

Indem die Gemeindevertretung die zahl¬
reichen Momente technischer und finanzieller
Natur , welche sie dem Vertragsentwürfe des
h . Finanzministeriums gegenüber hervorzuheben
genöthiget ist , hier übergeht — erlaubt sie sich
in Kürze bezüglich der rechtlichen Momente nur
Folgendes zu bemerken :

Sie hält vor Allem an der mit a . h . Ent¬
schließung vom 30 . April 1865 erfolgten , und
von ihr Namens der gesammten Bevölkerung
dankbar angenommenen kaiserlichenSchen -
kung des Kaiserbrunnens zur Wasserversor¬
gung Wiens fest, welche Schenkung jedoch , da
es sich um Staatseigenthum handelt , selbstver¬
ständlich der Zustimmung des h . Reichsrathes
bedarf .

Sie erkennt in dem h . Finanzministerium ,
insoweit sie mit demselben Verhandlungen be¬
züglich der Ueberlassung des Kaiserbrunnens ,
respektive der Grundparzellen , auf welchen der -



selbe entspringt , und der zur Herstellung der
Wasserleitung erforderlichen Grundtheile pflegen
soll , nur den einen vertragschließenden
Th eil , welcher die Interessen des h . Aerars ,
respektive der Innerberger Gewerkschaft , als
Besitzer der Herrschaft Reichenau , zu vertreten
und zu wahren hat , nicht aber als Vertreter
fremder , in die Kompetenzsphäre anderer Mini -
sterien gehöriger oder gar privater Interessen
auftreten kann und soll .

Sie erkennt die Forderung , daß das hoheAerar bezüglich aller aus der Abtretung des
Kaiserbrunnens an die Kommune Wien herze «
leiteten Ansprüche Dritter klag « und schadlos
gestellt werde , als vollkommen berechtigt
an , und hat bereits von Vorneherein ihre dieß«
fällige Erklärung abgegeben .

Sie erkennt dagegen die Forderung , welchei >as h . Finanzministerium im § . 13 des Ver¬
tragsentwurfes stellt, nämlich : . daß die Stadt¬
gemeinde Wien zum Behufe der Errichtung
dieser Wasserleitung im verfassungsmäßigen
Wege ein Spezial « Expropriations¬
gesetz vorläufig erwirke , durch welches die
fämmtlichen , sei es als Grundbesitzer ,fei es als Wasserberechtigte oder sonst
wie immer interessirte Privatpar -
reien , verpflichtet werden , ihren Rechten gegenvolle Schadloshaltung ganz oder zum
Theil zu entsagen " , als vollständig unbe¬
gründet , den bestehenden Gesetzen wi¬
dersprechend und daher als eine rechtlich
unmögliche Bedingung .

Jedem Rechtskundigen , umsomehr einem
Rechtsgelehrten im vollen Sinne des Wor¬
tes , wie Eure Excellenz. ist es bekannt , daß
zur Expropriation im Geltungsgebiete des allg .
dürgl . Gesetzbuches nie und nimmer ein
Spezial . Expropriations - Gesetz , son-
dern nur der Ausspruch der politischen Behörde
darüber , „daß es das allgemeine Beste
erheische " (§ . 365 a . b . G . B .), erforderlich
sei, daß dieser oberste Grundsatz in allen Zwei -
gen der Gesetzgebung, als : in den Gesetzen über
den Straßenbau . Bergbau , in dem Forstgesetze,im Eisenbahn -Konzessions -Gesetze rc. zur An¬
wendung komme, daß in allen vorkommenden
Fällen , wenn dieser Ausspruch der politischen
Behörde vorliegt , die Gerichtsbehörden mit der
gerichtlichen Schätzung und bücherlichen An¬

schreibung anstandlos Vorgehen und daß die
Forderung eines Spezial - Expropriations -Ge¬
setzes weder der Verfassung , noch der Privat -
rechts - Gesetzgebung Oesterreichs bekannt ist. Die
Gemeindevertretung Wiens erachtet daher diese
Bedingung als eine geradezu unmögliche und
erwartet deren unbedingte Streichung . Daß
durch diese Bedingung schon von vornhereinder Entscheidung der Gerichtsbehörden , ob
für die Benützung einer Quelle von
Seite des Grundeigenthümers , den
Wasserwerksbesitzern , oder sonst wie
immer interessirten Privatparteien
ein Recht auf Entschädigung oder gar
. volle Sch adlos haltun g" zuftehe , vor¬
gegriffen . und daß dieses Recht Dritter
durch die Annahme dieser Bedingung bereits
anerkannt und daß der Ausspruch der politi¬
schen Behörde , wem gegenüber Enteignung
erforderlich sei, antizipirt würde , ist einleuch¬tend . und die Gemeindevertretung muß sich
gegen eine solche ihr zugemuthet e Waffenstrek -
kung noch vor Beginn des etwaigen Kampfesmit aller Entschiedenheit verwahren .

Die Gemeindevertretung Wiens glaubt cs
jederzeit bewiesen zu haben , daß sie in der
Achtung des Rechtes den Grundpfeiler der
staatlichen Ordnung erkennt , allein sie hält
ebenso fest an dem Grundsätze , daß über strei¬
tiges Recht im Rechtsstaate nur die Gerichte,und nicht die Verwaltungsbehörden , welche als
Partei bei einem Vertragsabschlüsse interveniren ,
zu entscheiden haben . Dem endgiltigen Aus¬
spruche der Gerichte wird und muß sich die Ge -
meindevertretung fügen , und wenn derselbe auchwider ihre innigste Rechtsüberzeugunz bezüglichdes Quellenbenützungsrechtes gegen ihre An¬
sicht aussallen sollte, so wird sie leisten , was
ihr auferlegt wird ; allein auch in diesem ungün¬
stigsten, von ihr kaum als möglich gedachten Falle
wird das hohe Finanz -Aerar durch das Recht auf
Klag - und Schadloshaltung vollkommen ge¬
schützt sein . Daß aber ein noch mindestens
streitbares Recht dritter Personen von dem
einen Paciszenten von vornherein als voll¬
ständig bestehend anerkannt und dem anderen
Paciszenten nebst der Pflicht einer vollen Schad¬
loshaltung der wie immer betheiligten dritten
Interessenten auch die der Klag - und Schadlos¬
haltung desselben Paciszenten auserlegt werde,

. ist geradezu widersprechend .



Indem die Gemeindevertretung Wiens be¬
züglich der weiteren Begründung ihrer An¬
sprüche auf den Auszug der Eingabe an das
hohe Finanzministerium hinweist , gibt sie der
Hoffnung Raum , in Euerer Excellenz erforder¬
lichenfalls einen Fürsprecher ihrer Rechte, einen
Förderer eines der großartigsten, wohlthätigsten
und gemeinnützigsten Werke zu finden, welches

der erhabene Entschluß unseres Monarchen an¬
gebahnt hat, und welches in seiner Ausführung
dort die gefährlichsten Hemmnisse gefunden hat,
wo die Vertretung der ersten Gemeinde des
Reiches auf dessen werkthätigste Unterstützung
rechnen zu können vermeinte .

Genehmigen Euere Excellenz den Ausdruck
der vollkommensten Hochachtung .

Der Gemeinderath der k. k. Haupt- und Residenzstadt
Wien» am
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